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Geschwindigkeitsanordnungen und Haltverbote - Änderung in March 

Aufmerksame Verkehrsteilnehmern ist es gewiss schon aufgefallen: 
in March gab es mehrere straßenverkehrsrechtliche Änderungen. 

-  der Kreuzungsbereich Umkircher Straße/Landstraße (Bahnübergang L116)  wurde im Zuge der Elektrifizierung der Breisgau S-Bahn 
umgebaut. Die Vorfahrtsregelung wurde geändert. Von Umkirch kommend ist bereits südlich des Bahnübergangs 40 km/h angeordnet. Die 
geänderte Vorfahrtsregelung kann in der Anfangsphase zu Unsicherheiten führen. Bitte fahren Sie aufmerksam und vorsichtig. 

-  im Kreuzungsbereich Grünstraße/Eschenweg/Industriestraße (Gewerbegebiet Hugstetten) ist ein absolutes Haltverbot dauerhaft an-
geordnet. In diesem Bereich ist ab sofort halten und parken nicht gestattet. 

-  auf der K4978 (Ortsausfahrt Hugstetten Richtung FR-Landwasser) ist die Reduzierung der Geschwindigkeit aufgehoben worden. Die 
Anordnung einer Beschränkung auf 50 km/h hatte mehr Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer und eine Lärmreduzierung gebracht. Einzelne 
Gründe, die zur Anordnung geführt hatten, liegen aber - auf zeitlicher Verzögerungen - noch nicht vor. Daher wurde die Anordnung wieder 
aufgehoben. Sobald die Aspekte zur Sicherheit im Straßenverkehr konkret sind, wird die Straßenverkehrsbehörde wieder tätig werden.

 Bitte fahren Sie freiwillig langsamer. Vielen Dank. 
-  auf der  L116 (Einfahrtsbereich zu den Sportstätten in Neuershausen)  ist eine reduzierte Geschwindigkeit auf 70 km/h angeordnet. Dies 

dient der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer bei der Ein- und Ausfahrt bei Besuch des Waldstadions, des Schützenhauses oder des Hundes-
portplatzes. 

Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer um Beachtung und Rücksicht im Straßenverkehr. Vielen Dank. 

Marcher Kulturtage 2019 

Der zentrale Zeitraum der Marcher Kulturtage ist zwar vorbei, aber an den kommenden beiden Wochenenden finden noch zwei abschließen-
de Veranstaltungen statt.

Singen im Sommer - Mitmachkozert 
Die Idee, eine Mit-Sing-Veranstaltung in March anzubieten, wird mit „Singen im Sommer – Ma(r)ch mit“ zum 1250er-Jubiläum Buchheim und 
den Marcher Kulturtagen endlich wahr. Sie sind herzlich eingeladen, mit Ihrer Stimme zu einem gelungenen Abend beizutragen. Die musi-
kalische Leitung übernehmen Jessica Gugel und Martin Glönkler, mit Live-Piano. Auf dem Dorfplatz beim alten Rathaus in Buchheim, wird 
gesungen was gefällt. Auch für feuchte Kehlen ist gesorgt! 

Wann: Samstag, 14.09.2019, 19.00 Uhr
Wo: Dorfplatz beim Rathaus Buchheim
Eintritt: frei
Veranstalter: Pop & Jazzchor March e.V. 
 

Kirchenführung und Orgelspiel 
Vor 1250 Jahren wurde die Ortschaft Buchheim und ihre Kirche erstmalig urkundliche erwähnt. Ein guter Anlass um sie sich einmal genauer 
anzusehen und sie sich näher bringen zu lassen. Umrahmt wird die Führung von Orgelmusik, dargebracht von einer Organistin und Organis-
ten der Seelsorgeeinheit March-Gottenheim. Im Anschluss gemütlicher Ausklang auf dem Kirchplatz. 

Wann: Sonntag, 22.09.2019, 17:00 Uhr
Wo: St. Georgs-Kirche, Buchheim
Eintritt: frei
Veranstalter: Katholische Seelsorgeeinheit March-Gottenheim 
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NotdieNste uNd soNstige RufNummeRNNotdie
ALLGEMEINER NOTDIENST

Polizeinotruf    110

Feuernotruf      112
DRK-Rettungsdienst

Polizeiposten March  934293

Strom:
EnBW                            0800/3629477
Wasser  0172/7615161

Gas: 
Badenova 0800 2 767 767 

Krankentransport  0761/19222

Vergiftungsfälle   0761/19240

Tierkörperbeseitigung  0761/506706

ÄRZTE
Ärztlicher Bereitschaftsdienst an den Wochenen-
den und Feiertagen und außerhalb der Sprech-
stundenzeiten:
Kostenfreie Rufnummer:  116117
Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr: docdirekt - Kos-
tenfreie Onlinesprechstunde von niedergelasse-
nen Haus- und Kinderärzten, nur für gesetzlich 
Versicherte unter
0711-96589700 oder doc.dorekt.de

Kinderärzte Notfalldienst: 0180/6076111

Augenärzte Notfalldienst:   0180/6075311

Zahnärzte Notfalldienst: 0180/3222555-41

Tierarzt :  Den tierärztlichen Notdienst erfragen Sie 
bitte bei Ihrem Haustierarzt 

APOTHEKEN
(Wechsel täglich jeweils 8.30 Uhr)

Samstag, 14.09.2019 
Bären-Apotheke 
Buchheim, Tel.: 0 76 65 / 22 52   

Sonntag, 15.09.2019 
Adler Apotheke in der March 
March-Hugstetten, Tel.: 0 76 65 / 93 05 16    

Montag, 16.09.2019 
Apotheke am Gutshof, 
Umkirch, Tel.: 0 76 65 / 5 16 26    

Dienstag, 17.09.2019 
Bären-Apotheke 
Buchheim, Tel.: 0 76 65 / 22 52    

Mittwoch, 18.09.2019 
Apotheke am Rathaus 
Reute, Tel.: 0 76 41 / 91 29 12    

Donnerstag, 19.09.2019 
Breisgau-Apotheke 
Breisach, Tel.: 0 76 67 / 75 37   

Freitag, 20.09.2019 
St. Wendelin-Apotheke 
Merdingen, Tel.: 0 76 68 / 58 12   

Samstag, 21.09.2019 
Rebtal-Apotheke Tiengen 
Tiengen, Tel.: 0 76 64 / 91 07 00 

Kirchliche Sozialstation
Nördlicher Breisgau e.V.
Häusliche Kranken- und Altenpfl ege
Pfl ege für schwerstkranke und
sterbende Menschen
Hauptstr. 25, 79268 Bötzingen
Tel. 07663/ 8969-240
www.sozialstation-boetzingen.de

Sprechstunde für Angehörige
von Menschen mit Demenz
Frau Regina Schultis
Tel. 07663/8969-260
Nach Vereinbarung

Beratungsstelle für ältere Menschen und 
deren Angehörige, Tel. 07663-9148835

Caritasverband
Krankheit, Kur, Geburt... 
Ihre Familie braucht Hilfe?
Tel. 0761/89 65-4 51
www.caritas-breisgau-hochschwarzwald.de

Fachstelle Sucht (bwlv)
Beratung - Behandlung - Prävention
Tel. 0761/156309-0

Ökumenische 
Nachbarschaftshilfe  March-Hochdorf
Frau Regina Bothe, Tel. 0157-777029298

Ökumenische Seelsorge:
Tel. 0800/1 11 01 11
(vertraulich, anonym, kostenfrei)

Psychosoziale Beratungs- und Behand-
lungsstelle für Alkohol- und Drogenpro-
bleme des blv. , Tel. 0761/7 41 12

Integration von Flüchtlingen 
Sprechzeiten im Rathaus Hugstetten, 
EG Zimmer 110, Tel. 422-9501
Frau Gineva, 0151/16344831
yana.gineva@march.de
Di. 09.00 – 12.00 Uhr, Do 14.00 – 16.00 Uhr
Frau Gfrörer, 0151/46767061
christine.gfroerer@caritas-bh.de
Mo. 09.00 – 12.00 Uhr, Mi. 14.00 – 16.00 Uhr
Frau Badalli-Wirth, 0151/16344838
bergita.badalli-wirth@march.de
Di. 15.00 – 17.00 Uhr

Sprechzeiten Gemeinschaftsunterkunft 
Umkirch
Herr Stanossek, Tel. 07665/9380077
Georg.Stanossek@caritas-bh.de
Mo. 14.00 - 16.00 Uhr, Di. 16.00 - 18.00 Uhr, 
Fr. 10.00 - 12.00 Uhr

Sozialstation Dreisam
Hugstetter Str. 4,  79224 Umkirch
Schwarzwaldstr. 18
79232 March-Hugstetten
Tel. 07665 9473888,
Fax 07665 9473889
Ambulante Alten- und Krankenpfl ege Tag 
und Nacht durchgängig für Sie im Einsatz

DRK Seniorenzentrum March
Pfl egeeinrichtung
Schwarzwaldstr. 20
Tel. 9345-0
Zentrale-Seniorenzentrum@drk-freiburg.de

Hospizgruppe Umkirch/March 
Begleitung von Schwerkranken, Sterbenden 
und deren Angehörigen, Tel.:  0151 24125533

DIENSTSTUNDEN 
DER GEMEINDE

Öff entliche Dienststunden sind wie folgt:
Rathaus March in Hugstetten mit allen 
Ämtern, Am Felsenkeller 2+4, 
Telefon 422-9000
Montag, Mittwoch und Donnerstag
 08.00 - 12.00 Uhr
 und 14.00 - 15.30 Uhr
Dienstag  07.30 - 12.00 Uhr 
 und 14.00 - 18.00 Uhr
Freitag 08.00 - 12.00 Uhr

Öff nungszeiten des OT Bürgerbüro
Holzhausen:  Telefon 9412240
Mittwoch  08.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag 14.00 - 18.00 Uhr

Sprechzeiten Bürgermeister und 
Ortsvorsteher:
Bürgermeister Mursa nach besonderer 
Regelung oder telefonischer Absprache.

Buchheim, Ortsvorsteher Gerspach 
Dienstag   16.30 – 17.30 Uhr
Telefon   400383 (privat 40885)

Holzhausen, Ortsvorsteher Lorenz
Montag 17.00 - 18.00 Uhr
Telefon  9412240
  
Hugstetten, Ortsvorsteher Faller
Dienstag 17.00 - 18.00 Uhr
Telefon   422-9500 (privat 1307)

Neuershausen, Ortsvorsteher Seiler
Dienstag 17.00 - 18.00 Uhr
Telefon   1253 

IMPRESSUM:
Amtsblatt der Gemeinde March
Herausgeber:
Bürgermeisteramt March,
Am Felsenkeller 2+4, 79232 March
-   Telefon: 07665/4 22- 9000
-   Telefax: 07665/4 22- 9099
-   Internet: www.march.de
-   E-Mail: gemeinde@march.de
Für den amtlichen und redaktionellen Teil:
Bürgermeister Mursa
Für Anzeigenteil/Druck: 
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Messkircher Straße 45, 78333 Stockach
-    Telefon: 07771/93 17-11
-    Telefax: 07771/93 17-40
-    E-Mail anzeigen@primo-stockach.de
-    Internet: www.primo-stockach.de
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Amtliche BekANNtmAchuNgeNAmtliche Bek

Herz Lungen Wiederbelebung und 
Handhabung Defi brillator 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
Der Ortschaftsrat konnte das DRK Freiburg, sowie Unterstützend den DRK Ortsverband 

March davon begeistern in March Holzhausen 
Zwei HLW – Herz Lungen Wiederbelebungskurse anzubieten. 

 
Wozu ist das gut, werden Sie sich Fragen 

  
Der Ortschaftsrat Holzhausen hat sich dafür eingesetzt, dass an einer öff entlich zugänglichen Stelle ein 

Defi brillator installiert wird, um Ihnen im Notfall Hilfe zu leisten. 
Voraussetzung dafür sind die Kenntnisse einer Herz Lungen Wiederbelebung (HLW). 

Diese wollen wir Ihnen mit den angebotenen Kursen vermitteln.

Wo : in der Sporthalle Holzhausen, Am Berg 2 

Wann: am 24.09 und ein weiterer am 05.11.2019 

Beginn: 19 Uhr, Dauer ca. 2 Stunden 
 

Teilnehmen können alle Mitbürger die Interesse dazu haben  einem Menschen 
im Notfall helfen zu können. 

Anzahl der Teilnehmer pro Kurs: 40 Personen 

Kosten: 3 Euro pro Teilnehmer. 

Das DRK bringt Equipment und Mann/Frauen Power mit, und es ist sehr gut angelegtes Geld, so dies im 
Bedarfsfalle Leben retten kann. 

Das DRK ist für weitere Spenden sehr dankbar.

In diesem Kurs wird ihnen gezeigt wie Sie mit dem Defi brillator umzugehen haben. 

HLW und Defi  werden Ihnen erklärt und Sie können das im Anschluss anwenden  

und somit im Ernstfall Leben retten. 

Ihren Wunsch der Teilnahme können Sie gerne via Mail an rolf.lorenz@march.de oder 
schriftlich im Briefkasten am Rathaus Holzhausen bzw. im Bürgerbüro Holzhausen abgeben. 

Wir benötigen dazu Ihren Namen, Anschrift, Telefon und Terminwunsch. 

Ortschaftsrat Holzhausen , Ortsvorsteher Rolf Lorenz, DRK March Herr Gottfried Fleck 



5 Freitag, den 13. September 2019  

Öffentliche Sitzung des  
Gemeinderates 

am Montag, 16.09.2019 um 20:00 Uhr fin-
det im Ratssaal des Marcher Rathauses, eine 
Gemeinderatssitzung statt. Dazu laden wir 
die Einwohnerschaft herzlich ein. 

Tagesordnung 
1. Frageviertelstunde 
2.  Schaffung von weiterem Wohn-

raum für geflüchtete Menschen in 
March-Hugstetten, Erweiterung Bau-
gebiet Neumatten - Vergabe von Bau-
leistungen_II 

3.  L 187, Geh- und Radweg Gottenheim 
- March/Buchheim Hier: Planfeststel-
lungsverfahren nach § 37 f. Straßen-
gesetz Baden-Württemberg (StrG) i. V. 
m. §§ 72 ff. Landesverwaltungsverfah-
rensgesetz (LVwVfG) 

4.  Änderung der Satzung über die Benut-
zung von Obdachlosen- und Flücht-
lingsunterkünften 

5.  Verlängerung des Kooperationsvertra-
ges zur Integrationsarbeit von Flücht-
lingen im Gemeinwesen mit dem 
Caritasverband für m,den Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald e.V. und 
mVerlängerung des Integrationsma-
nagements 

6.  Erlass/Änderung von Förderrichtlinien 
für die Förderung der Kindertagespfle-
ge 

7.  Bekanntgabe einer Eilentscheidung 
Wasserversorgung March: Auftragsver-
gabe zur Lieferung und Montage zwei-
er Pumpen für die Tiefbrunnen II und III 

8. Anfragen/Verschiedenes/Fragestunde 
9.  Beschlussfassung durch Offenlegung 

gemäß § 30 der Geschäftsordnung des 
Gemeinderats Ausstattung Gemeinde-
bücherei hier: Vergabe Lieferung und 
Montage von Standard-Möbeln 

10.  Beschlussfassung durch Offenlegung 
gemäß § 30 der Geschäftsordnung 
des Gemeinderats Neubau Wohnhaus 
Nächstmatten hier: Vergabe von Bau-
leistungen 

Die Sitzungsunterlagen zur Tagesordnung 
sind online abrufbar unter:
 march.ratsinfomanagement.net. 

Helmut Mursa, Bürgermeister 
 
 

Öffentliche Sitzung des  
Bauausschusses

am Dienstag, 17.09.2019 um 18:00 Uhr, 
findet im Ratssaal des Marcher Rathauses 
eine Bauausschusssitzung statt, zu der ich 
Sie herzlich einlade. 

Tagesordnung 
Öffentliche Sitzung
1. Neubau einer Garage und Teilabbruch 

eines bestehenden Schuppens auf dem 
Flurstück- Nr. 44 der Gemarkung Buch-

heim
2. Aufbau einer Schleppgaube auf das 

vorhandene Wohn- und Geschäftshaus, 
Flurstück-Nr. 677 in March-Hugstetten

3. Nutzungsänderung eines bestehen-
den Raumes in ein Bierbraukursraum, 
Flurstück 76 auf der Gemarkung 
March-Neuershausen

4. Zustimmung nach §34 BauGB für den 
Teilabbruch einer Scheune und die Er-
richtung einer Wohneinheit mit Gara-
gen. Flurstück 223/6, Gemarkung Holz-
hausen

5. Nachträglicher Bauantrag für ungeneh-
migte bauliche Anlagen (Holzschopf/
Carport) und einem Holzlagerplatz im 
Außenbereich Flurstück 1781/1 und 
1455, Gemarkung Hugstetten

6. Rückbau eines bestehenden Wohnhau-
ses, Neubau und Erweiterung eines be-
stehenden Wohnhauses, Flurstück 91, 
Gemarkung Buchheim

7. Umnutzung einer Lagerhalle in eine 
Eventhalle, Flurstück 2403, Gemarkung 
March- Neuershausen

8. Verschiedenes
 
Mit freundlichen Grüßen
Helmut Mursa
Bürgermeister 
 
 

Sprechstunde des  
Bürgermeisters 

Bürgermeister Helmut Mursa steht Ihnen 
für Fragen, Anregungen etc. gerne zur 
Verfügung. Die nächste Ortsteilsprech-
stunde ist am Dienstag, 17.09.2019 in 
der Zeit von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr im 
Rathaus der Ortschaft Hugstetten. 

Weitere Termine können Sie unter 
Tel. 07665/ 422-9021 vereinbaren. 

 

Öffnungszeiten Rathaus 

Aufgrund einer EDV-Systemumstellung 
bleiben die Finanzverwaltung (Rech-
nungsamt, Gemeindekasse und Steuer-
amt) sowie die Grundbucheinsichtsstelle 
am Freitag, dem 20.09.2019 geschlos-
sen. 

 
 

Altpapiersammlung der Vereine 

Am Samstag, den 21. September 2019 
sammeln die Marcher Vereine und Organi-
sationen in allen Ortsteilen das Altpapier. 
Hinweis: Das Altpapier muss nicht mehr 
sortiert werden, sondern kann gebündelt 
oder in Kartons bereitgestellt werden. 

Hundekot: ein leicht zu  
vermeidendes Ärgernis 

Viele Hundebesitzer werden ihrer Ver-
antwortung nicht gerecht. Um alles wird 
sich gekümmert. Um Erziehung, Pflege, 
Futter und Zuwendung, nur nicht die 
Hinterlassenschaft der lieben kleinen 
oder großen Vierbeiner. Sehr zum Ärger 
der Mitmenschen, die mit den tickenden 
Zeitbomben konfrontiert werden. Neben 
den Verunreinigungen an Schuhen und 
Kleidung, die zu säubern kein Vergnü-
gen ist, besteht auch eine Gefährdung 
der Gesundheit durch den Hundekot. 
Auch viele Landwirte klagen, dass regel-
rechte „Hundewiesen“, insbesondere in 
der Nähe von Baugebieten entstanden 
sind, die eine Verwertung des Grünfut-
ters unmöglich machen. Wie einige Be-
schwerden zeigen, ist man selbst oder 
den Kinderspielplätzen nicht sicher vor 
den „Tretminen“ der Vierbeiner. Es sollte 
eigentlich selbstverständlich sein, dass 
solche Orte nicht als Hundetoilette miss-
braucht werden. Wir appellieren daher 
an alle Hundebesitzer, ihre Hunde so zu 
führen, dass eine Gefährdung bzw. Beläs-
tigung von Dritten ausgeschlossen wird. 
Wir weisen darauf hin, dass die Gemein-
de an den Fußwegen zum Außenbereich 
mehrere ROBI-DOG Behälter aufgestellt 
hat. Bitte nutzen Sie dieses Angebot 
und beachten Sie die Hinweise auf den 
ROBI-DOG Behältern.  Sinn und Zweck 
der Einrichtung ist es, den Hundekot in 
einer Tüte zu sammeln und diese entwe-
der im ROBI-DOG-Behälter oder im eige-
nen Mülleimer zu entsorgen. Es ist nicht 
sinnvoll und auch nicht erlaubt, den 
Hundekot in einer Tüte zu sammeln 
und diese dann in der freien Land-
schaft zu deponieren!  

Stellenausschreibung 

Die Gemeinde March (ca. 9.300 Einwoh-
ner) sucht zum nächstmöglichen Zeit-
punkt 

einen Gärtner (m,w,d) und einen Bau-
maschinenführer/Maschinisten als

Bauhofmitarbeiter (m,w,d) 

in Vollzeit (39 Std./Woche) und unbefris-
tet. Bei Interesse bitten wir um schriftli-
che Bewerbung, mit aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen, bis spätestens 
30. September 2019 bei der Gemein-
deverwaltung March, Am Felsenkeller 2, 
79232 March oder per e-mail in einem 
zusammenhängenden pdf-Dokument 
an joachim.heinrich@march.de.  

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Joachim 
Heinrich, Tel. 07665/422-9100 zur Ver-
fügung. Den vollständigen Ausschrei-
bungstext finden Sie unter www.march.
de, Rubrik „Stellenangebote“. 
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Stellenausschreibung 

Die Gemeinde March sucht ab sofort zur 
Betreuung von Kindern im Grundschul-
alter einen 

Erzieher (m,w,d) 

oder Bewerber (m,w,d) mit einer ver-
gleichbaren Ausbildung entsprechend 
dem Fachkräftekatalog des § 7 Kinderta-
gesbetreuungsgesetz. 
in Teilzeit mit 

•	 23 - 30 Wochenstunden, unbefristet, 
•	 Nachmittagsbetreuung in einem 

Schülerhort für Grundschüler 
•	 Ferienprogramm (Ganztagesbe-

treuung). 

Bei Interesse bitten wir um schriftliche 
Bewerbung, mit aussagekräftigen Be-
werbungsunterlagen, an die Gemein-
deverwaltung March, Am Felsenkeller 2, 
79232 March oder per Mail in einem zu-
sammenhängenden PDF-Dokument an 
joachim.heinrich@march.de. 
Den vollständigen Ausschreibungstext 
finden Sie: www.march.de, Rubrik „Stel-
lenangebote“. 

Stellenausschreibung 

Die Gemeinde March sucht zum nächst-
möglichen Zeitpunkt mehrere

Erzieher (m,w,d) 
oder Bewerber (m,w,d) mit einer ver-
gleichbaren Ausbildung entsprechend 
dem Fachkräftekatalog des § 7 Kinderta-
gesbetreuungsgesetz 

für das Kinderhaus Am Bürgle 
in Vollzeit
•	 39 Wochenstunden, unbefristet 
•	 in einer GT Gruppe für Kindergar-

tenkinder 

für den Kindergarten Buchheim-Ort 
in Teilzeit
•	 19,5 Wochenstunden, unbefristet 
•	 in einer VÖ Gruppe für Kindergar-

tenkinder 

für den Kindergarten Holzhausen 
in Vollzei
•	 unbefristet 
•	 in einer GT-Gruppe für Kindergar-

tenkinder 

für das Krippenhaus im OT Buchheim 
in Vollzeit 
•	 unbefristet 
•	 in einer VÖ-Gruppe für Krippenkin-

der 
 

Bei Interesse bitten wir um schriftliche 
Bewerbung, mit aussagekräftigen Be-
werbungsunterlagen, an die Gemein-
deverwaltung March, Am Felsenkeller 2, 
79232 March oder per E-Mail in einem 
zusammenhängenden PDF-Dokument 
an joachim.heinrich@march.de. 

Den vollständigen Ausschreibungstext 
finden Sie: www.march.de, Rubrik „Stel-
lenangebote“. 

Eintragungslisten zur Unterstützung 
des Volksbegehrens aufgelegt. Die 
amtliche Sammlung dauert drei Mona-
te und startet am Freitag, den 18. Okto-
ber 2019 und endet am Freitag, den 17. 
Januar 2020.

 
Die Eintragungsliste für die Gemeinde 
March wird in der Zeit vom 18. Oktober 
2019 bis 17. Januar 2020 im Bürgerbüro 
des Rathauses, Am Felsenkeller 2, Zimmer 
Nr. 101 zu folgenden Öffnungszeiten 
Mo, Mi und Do von 08.00 – 12.00 
und 14.00 bis 15.30 Uhr 
Dienstags von 07.30 – 12.00 und 
14.00 bis 18.00 Uhr 
Freitags von 08.00 – 12.00 Uhr 
für Eintragungswillige zur Eintragung be-
reitgehalten. 

3. Der Zugang ist barrierefrei/rollstuhl-
geeignet möglich. Zur Eintragung in 
die Eintragungsliste oder das Eintra-
gungsblatt ist nur berechtigt, wer im 
Zeitpunkt der Unterzeichnung im Land 
Baden-Württemberg zum Landtag 
wahlberechtigt ist. Dies sind alle Perso-
nen, die am Tag der Eintragung

•	 mindestens 18 Jahre alt sind,
•	 die deutsche Staatsangehörigkeit be-

sitzen,
•	 seit mindestens drei Monaten in Ba-

den-Württemberg ihre Wohnung, bei 
mehreren Wohnungen ihre Hauptwoh-
nung haben oder sich sonst gewöhn-
lich aufhalten, und

•	 nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen 
sind. Vom Wahlrecht ausgeschlossen 
sind Personen, die ihr Wahlrecht infolge 
Richterspruchs verloren haben.

 
4. Eintragungsberechtigte können bei der 

amtlichen Sammlung ihr Eintragungs-
recht nur in der Gemeinde ausüben, 
in der sie ihre Wohnung, bei mehre-
ren Wohnungen ihre Hauptwohnung 
haben. Eintragungsberechtigte ohne 
Wohnung können sich in der Gemein-
de eintragen, in der sie sich gewöhnlich 
aufhalten.

 
5. Jeder Eintragungsberechtigte darf sein 

Eintragungsrecht nur einmal ausüben, 
folglich nur eine Unterstützungsunter-
schrift leisten.

 
6. Bei der freien Sammlung hat die oder 

der Eintragungsberechtigte auf dem 
Eintragungsblatt den Familiennamen, 
die Vornamen, das Geburtsdatum, die 
Anschrift (Hauptwohnung) sowie den 
Tag der Unterzeichnung anzugeben 
und dies persönlich und handschrift-
lich zu unterschreiben. Durch Ankreu-
zen muss bestätigt werden, dass vor 
der Unterzeichnung des Eintragungs-
blattes die Möglichkeit bestand, den 
Entwurf der Gesetzesvorlage und de-
ren Begründung einzusehen. Eintra-
gungen, die die unterzeichnende Per-
son nicht eindeutig erkennen lassen, 
weil sie z. B. unleserlich oder unvoll-
ständig sind, oder die erkennbar nicht 
eigenhändig unterschrieben sind oder 

Austräger/-in für das  
Mitteilungsblatt in Hugstetten 
gesucht (m,w,d) 

Für das Austragen des Mitteilungsblattes 
der Gemeinde March in einem Teilbezirk 
von Hugstetten suchen wir ab dem 01. 
September 2019 einen Schüler ab 15 
Jahren oder einen rüstigen Rentner. 
Interessenten sollten am Freitagmittag 
für ca. 5 Stunden Zeit haben, das Mittei-
lungsblatt in die Haushalte zu verteilen. 

Interessierte bitten wir, sich bei Frau 
Böhmke, Tel. 422-9140 oder saskia.
boehmke@march.de zu bewerben. 

Bekanntmachung über die 
Durchführung des  
Volksbegehrens 
 
Artenschutz  - „Rettet die Bienen“ über 
das „Gesetz zur Änderung des Natur-
schutzgesetzes und des Landwirtschafts- 
und Landeskulturgesetzes“ 

  
In Baden-Württemberg wird das Volksbe-
gehren Artenschutz - „Rettet die Bienen“ 
über das „Gesetz zur Änderung des Natur-
schutzgesetzes und des Landwirtschafts- 
und Landeskulturgesetzes“ durchgeführt. 
  
Wer das Volksbegehren unterstützen möch-
te, kann dies im Rahmen der freien oder 
amtlichen Sammlung tun. 
 
1. Bei der freien Sammlung, die am Diens-

tag, den 24. September 2019 beginnt, 
besteht die Möglichkeit, sich innerhalb 
eines Zeitraums von sechs Monaten, 
also bis Montag, den 23. März 2020, in 
von den Vertrauensleuten des Volks-
begehrens oder deren Beauftragten 
ausgegebene Eintragungsblätter zur 
Unterstützung des Volksbegehrens ein-
zutragen.

 
2. Bei der amtlichen Sammlung werden 

bei den Gemeindeverwaltungen wäh-
rend der allgemeinen Öffnungszeiten 
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das Datum der Unterzeichnung fehlt, 
sind ungültig.

 
7. Das Eintragungsblatt ist für die Be-

scheinigung des Eintragungsrechts 
entweder von den Vertrauensleuten 
des Volksbegehrens, deren Beauftrag-
ten oder der unterzeichnenden Person 
selbst spätestens bis Montag, den 23. 
März 2020, bei der Gemeinde einzurei-
chen, in der die Wohnung, bei mehre-
ren die Hauptwohnung oder der ge-
wöhnliche Aufenthalt besteht. 

 
8. Eine Eintragung in die bei der Gemein-

de ausgelegte Eintragungsliste kann 
erst erfolgen, wenn die Gemeinde 
aufgrund der dort vorhandenen mel-
derechtlichen Angaben feststellt, dass 
die Person eintragungsberechtigt ist. 
Eintragungswillige, die der oder dem 
Gemeindebediensteten nicht bekannt 
sind, haben sich auf Verlangen auszu-
weisen. Eintragungswillige sollen da-
her zur Eintragung ihren Personalaus-
weis mitbringen.

 
9. Die Unterschrift auf dem Eintragungs-

blatt oder der Eintragungsliste kann 
nur persönlich und handschriftlich ge-
leistet werden. Wer nicht unterschrei-
ben kann, aber das Volksbegehren 
unterstützen will, muss dies bei der Ge-
meinde zur Niederschrift erklären. Dies 
ersetzt die Unterschrift.

 
10. Gegenstand des Volksbegehrens ist der 

folgende Gesetzentwurf mit Begrün-
dung. Dieser wird von den Vertrau-
ensleuten der Antragsteller oder de-
ren Beauftragten bei der Ausgabe der 
Eintragungsblätter zur Einsichtnahme 
bereitgehalten und bei der Gemeinde 
im Eintragungsraum zur Einsicht aus-
gelegt:

 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Naturschutzgesetzes und des Landwirt-
schafts- und Landeskulturgesetzes 
  
A. Zielsetzung 
  
Durch das Änderungsgesetz werden im 
Naturschutzgesetz (NatSchG) sowie im 
Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz 
(LLG) notwendige Ergänzungen und An-
passungen vorgenommen, mit welchen die 
Sicherung der Vielfalt an Tier- und Pflanzen-
arten in Baden-Württemberg gewährleistet 
werden soll. Dazu wird das Ziel, die Vielfalt 
der Arten innerhalb der Landesgrenzen des 
Landes Baden-Württemberg zu schützen, 
in Gesetzesform eingeführt. Um dieses Ziel 
zu erreichen, wird der Einsatz von Pestizi-
den (Pflanzenschutzmittel und Biozide) auf 
bestimmten Schutzflächen neu geregelt. 
Zusätzlich werden Änderungen im Land-
wirtschafts- und Landeskulturgesetz vor-
genommen, um sicherzustellen, dass auf 
land- und forstwirtschaftlich genutzten Flä-
chen das verbindliche Ziel des Artenschut-
zes nicht durch den Einsatz von Pestiziden 
konterkariert und vermehrt die Artenvielfalt 

unterstützende ökologische Landwirtschaft 
betrieben wird. Die Reduktion des Pesti-
zideinsatzes wird als gesetzlich formulier-
tes Ziel manifestiert. Des Weiteren wird die 
Pflicht des Landes zu einer besseren und 
transparenten Dokumentation der erreich-
ten Fortschritte festgeschrieben. 
  
B. Wesentlicher Inhalt 
  
Der Gesetzentwurf hat zum Ziel die Arten-
vielfalt zu stärken, welches durch folgende 
Inhalte erreicht werden soll: 
 
•	 Stärkung des Ziels, dem Rückgang der 

Artenvielfalt in Flora und Fauna und dem 
Verlust von Lebensräumen entgegenzu-
wirken sowie die Entwicklung der Arten 
und deren Lebensräume zu befördern als 
Regelungsgegenstand (Artikel 1 Nummer 
1)

•	 Bessere Verankerung des Ziels, die Arten-
vielfalt zu schützen, in den einschlägigen 
Bildungs- und Ausbildungsangeboten öf-
fentlicher Träger (Artikel 1 Nummer 2)

•	 Wirksamer Schutz des Biotopverbundes 
durch flächendeckende planerische Si-
cherung (Artikel 1 Nummer 3)

•	 Schutz für extensiv genutzte Obstbaum-
wiesen, Obstbaumweiden und Obst-
baumäcker mit hochwachsenden Obst-
bäumen (Streuobstbestände) (Artikel 1 
Nummer 4)

•	 Verbot von Pestiziden auf naturschutz-
rechtlich besonders geschützten Flächen, 
bei klar definierten Ausnahmen (Artikel 1 
Nummer 5)

•	 Einforderung geeigneter Maßnahmen, 
um den Anteil der ökologischen Land-
wirtschaft auf der landwirtschaftlich ge-
nutzten Fläche in Baden-Württemberg 
bis 2035 schrittweise auf 50 Prozent anzu-
heben sowie Umstellung landeseigener 
Landwirtschaftsbetriebe auf ökologische 
Landwirtschaft (Artikel 2)

•	 Verpflichtung zur Erarbeitung einer Stra-
tegie bis 1. Januar 2022 zur Reduktion des 
Pestizideinsatzes um 50 Prozent bis zum 
Jahr 2025 (Artikel 2)

 
C. Alternativen 
  
Zu den vorgelegten Änderungen bestehen 
keine Alternativen. 
  
D. Wesentliche Ergebnisse der Rege-
lungsfolgenabschätzung und Nachhaltig-
keitsprüfung 
  
Bei den vorgelegten Änderungen handelt 
es sich um notwendige Ergänzungen und 
Anpassungen bestehender Gesetze, um das 
Artensterben in Baden-Württemberg aufzu-
halten und die Artenvielfalt zu stärken. Die 
Neufassungen von § 7, § 22, § 33a und § 34 
NatSchG sowie von § 2 LLG dienen der Er-
füllung der im neu gefassten § 1a NatSchG 
gestärkten Zielsetzung der Sicherung von 
Artenvielfalt. Die Reduktion von Pestizidein-
sätzen und der Ausbau ökologischer Land-
wirtschaft stehen erwiesenermaßen in direk-
tem Zusammenhang mit der Verbesserung 
der Artenvielfalt. Da deren Sicherstellung 
und Förderung wiederum Abstimmungsge-

genstand des beantragten Volksbegehrens 
ist, ergibt sich der Bedarf der genannten 
Gesetzesänderungen daraus. Die Anpassun-
gen in Aus- und Weiterbildung scheinen als 
notwendige Voraussetzung, um alle Betei-
ligten besser auf die genannten Änderun-
gen vorzubereiten. Insofern sind diese we-
sentlichen Veränderungen als im Sinne der 
Zielerreichung angemessen zu bewerten. 
  
Die Änderungen führen nicht zu zwangs-
läufigen finanziellen Mehrbelastungen 
für öffentliche oder private Haushalte. Die 
Regelungsfolgen des Änderungsgesetzes 
werden damit insgesamt als positiv abge-
schätzt. Die Änderungen sind als nachhaltig 
einzuordnen. 
  
  
Der Landtag wolle beschließen, 
  
dem nachstehenden Gesetzentwurf seine 
Zustimmung zu erteilen: 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Naturschutzgesetzes und Landwirt-
schafts- und Landeskulturgesetzes 
  

Artikel 1 
Änderungen des Naturschutzgesetzes 

Das Naturschutzgesetz vom 23. Juni 2015 
(GBl. S. 585), zuletzt geändert durch Art. 1 
des Gesetzes vom 21.11.2017 (GBl. S. 597, 
ber. S. 643, ber. 2018, S. 4) wird wie folgt ge-
ändert: 
 
1. Nach § 1 wird folgender § 1a eingefügt:
 
  

„§ 1a 
Artenvielfalt 

  
Über § 1 Abs. 2 BNatSchG hinaus verpflich-
tet sich das Land im besonderen Maße dem 
Rückgang der Artenvielfalt in Flora und 
Fauna und dem Verlust von Lebensräumen 
entgegenzuwirken sowie die Entwicklung 
der Arten und deren Lebensräume zu beför-
dern.” 
 
2. § 7 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
 
„(3) Die Träger der land-, forst- und fischer-
eiwirtschaftlichen Ausbildung und Beratung 
sollen die Inhalte und Voraussetzungen 
einer natur- und landschaftsverträglichen 
Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft, ins-
besondere mit dem Ziel, die biologische 
Artenvielfalt in der landwirtschaftlichen Pro-
duktion durch ökologische Anbauverfahren 
zu erhalten und zu fördern, im Rahmen ihrer 
Tätigkeit vermitteln.“ 
 
3. § 22 Absatz 3 wird wie folgt geändert:
 
Die Worte „soweit erforderlich und geeig-
net” werden gestrichen. 
 
4. Nach § 33 wird folgender § 33a einge-

fügt:
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§ 33a 
Erhalt von Streuobstbeständen 

  
(1) Extensiv genutzte Obstbaumwiesen, 
Obstbaumweiden oder Obstbaumäcker aus 
hochstämmigen Obstbäumen mit einer Flä-
che ab 2.500 Quadratmetern mit Ausnahme 
von Bäumen, die weniger als 50 Meter vom 
nächstgelegenen Wohngebäude oder Hof-
gebäude entfernt sind (Streuobstbestände) 
sind gesetzlich geschützt. Die Beseitigung 
von Streuobstbeständen sowie alle Maß-
nahmen, die zu deren Zerstörung, Beschä-
digung oder erheblichen Beeinträchtigung 
führen können, sind verboten. Pflegemaß-
nahmen, die bestimmungsgemäße Nut-
zung sowie darüberhinausgehende Maß-
nahmen, die aus zwingenden Gründen der 
Verkehrssicherheit erforderlich sind, werden 
hierdurch nicht berührt. 
  
(2) Die untere Naturschutzbehörde kann Be-
freiungen von den Verboten nach Absatz 1 
unter den Voraussetzungen des § 67 Absatz 
1 und 3 des Bundesnaturschutzgesetzes 
erteilen. Bei Befreiungen aus Gründen der 
Verkehrssicherheit liegen Gründe des über-
wiegenden öffentlichen Interesses in der Re-
gel erst dann vor, wenn die Maßnahmen aus 
Gründen der Verkehrssicherheit zwingend 
erforderlich sind und die Verkehrssicher-
heit nicht auf andere Weise erhöht werden 
kann. Der Verkehrssicherungspflichtige hat 
die aus Gründen der Verkehrssicherung not-
wendigen Maßnahmen in Abstimmung mit 
der Naturschutzbehörde vorzunehmen. Die 
Befreiung wird mit Nebenbestimmungen 
erteilt, die sicherstellen, dass der Verursa-
cher Eingriffe in Streuobstbestände unver-
züglich durch Pflanzungen eines gleichwer-
tigen Streuobstbestandes in räumlicher 
Nähe zum Ort des Eingriffs auszugleichen 
hat. 
  
(3) Im Falle eines widerrechtlichen Eingriffs 
ist dem Verursacher durch die Naturschutz-
behörde die Wiederherstellung eines gleich-
wertigen Zustands durch Ersatzpflanzungen 
aufzuerlegen.“ 
 
5. § 34 wird wie folgt neu gefasst:
 
  

§ 34 
Verbot von Pestiziden 

  
Die Anwendung von Pestiziden (Pflanzen-
schutzmittel und Biozide) gemäß Artikel 3 
Nummer 10 der Richtlinie 2009/128/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 21. Oktober 2009 über einen Aktions-
rahmen der Gemeinschaft für die nachhal-
tige Verwendung von Pestiziden (ABl. L 309 
vom 24. November 2009, S. 71) in der jeweils 
geltenden Fassung ist in Naturschutzge-
bieten, in Kern- und Pflegezonen von Bi-
osphärengebieten, in gesetzlich geschütz-
ten Biotopen, in Natura 2000-Gebieten, bei 
Naturdenkmälern und Landschaftsschutz-
gebieten, soweit sie der Erhaltung, Entwick-
lung oder Wiederherstellung der Leistungs- 
und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 
oder der Regenerationsfähigkeit und nach-
haltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, 

einschließlich des Schutzes von Lebensstät-
ten und Lebensräumen bestimmter wild 
lebender Tier- und Pflanzenarten dienen, 
verboten. Die untere Naturschutzbehörde 
kann auf Antrag die Verwendung bestimm-
ter Mittel im Einzelfall zulassen, soweit eine 
Gefährdung des Schutzzwecks der in Satz 1 
genannten Schutzgebiete oder geschütz-
ten Gegenstände nicht zu befürchten ist. 
Die höhere Naturschutzbehörde kann die 
Verwendung dieser Mittel für das jeweilige 
Gebiet zulassen, soweit eine Gefährdung 
des Schutzzwecks der in Satz 1 genannten 
Schutzgebiete oder geschützten Gegen-
stände nicht zu befürchten ist. Das zustän-
dige Ministerium berichtet jährlich dem 
Landtag über die erteilten Ausnahmen. Wei-
tergehende Vorschriften bleiben unberührt.” 
 
6. § 71 wird wie folgt geändert:
 
  
Es wird ein neuer Absatz 4 angefügt: 
  
„(4) In den Grenzen des § 34 in der Fassung 
des Gesetzes vom 21.11.2017 (GBl. S. 597, 
ber. S. 643, ber. 2018, S. 4) darf ein Einsatz 
von Pestiziden noch bis zum 1. Januar 2021 
fortgeführt werden.“ 
 
7. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend 

anzupassen.
 
  

Artikel 2 
Änderung des Landwirtschafts- und Lan-

deskulturgesetzes (LLG) 

Das Landwirtschafts- und Landeskulturge-
setz vom 14. März 1972, zuletzt geändert 
durch Artikel 50 der Verordnung vom 23. 
Februar 2017 (GBl. S. 99, 105), wird wie folgt 
geändert: 
  
Nach § 2 werden folgende §§ 2a und 2b ein-
gefügt: 
  

§ 2a 
Ökologischer Landbau 

  
(1) Zur Förderung der Artenvielfalt im Sinne 
von § 1a des Gesetzes zum Schutz der Natur 
und zur Pflege der Landschaft vom 23. Juni 
2015 (GBl. S. 585) in der jeweils geltenden 
Fassung verfolgt das Land das Ziel, dass die 
landwirtschaftlich genutzten Flächen in Ba-
den-Württemberg nach und nach, bis 2025 
zu mindestens 25 Prozent und bis 2035 zu 
mindestens 50 Prozent, gemäß den Grund-
sätzen des ökologischen Landbaus gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und des 
Gesetzes zur Durchführung der Rechtsakte 
der Europäischen Gemeinschaft oder der 
Europäischen Union auf dem Gebiet des 
ökologischen Landbaus (Öko-Landbauge-
setz − ÖLG) in der jeweils geltenden Fassung 
bewirtschaftet werden. 
  
(2) Staatliche Flächen, die sich in Eigenbe-
wirtschaftung befinden (Staatsdomänen), 
sind ab dem 1. Januar 2022 vollständig 
gemäß den Vorgaben zum ökologischen 
Landbau gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
834/2007 und des Öko-Landbaugesetzes in 

den jeweils geltenden Fassungen zu bewirt-
schaften. 

(3) Verpachtete landwirtschaftliche Flächen 
in Landeseigentum werden an nach den 
Grundsätzen des Ökologischen Landbaus 
gem. Absatz 2 wirtschaftende Betriebe ver-
pachtet. In den Pachtverträgen wird zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt festgelegt, dass 
die Flächen gemäß den Grundsätzen des 
ökologischen Landbaus zu bewirtschaften 
sind. In Härtefällen ist auch eine naturschut-
zorientierte Bewirtschaftung unter Verzicht 
auf den Einsatz von Pestiziden gemäß Arti-
kel 3 Nummer 10 der Richtlinie 2009/128/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 21. Oktober 2009 über einen Aktions-
rahmen der Gemeinschaft für die nachhal-
tige Verwendung von Pestiziden (ABl. L 309 
vom 24. November 2009, S. 71) in der jeweils 
geltenden Fassung und mineralischem 
Stickstoffdünger zulässig. 
  
(4) Einmal jährlich ist dem Landtag durch 
das zuständige Ministerium ein Statusbe-
richt zu den ökologisch genutzten Landwirt-
schaftsflächen zu erstatten. 
  
§ 2b 
Reduktion des Pestizideinsatzes 
  
(1) Der Einsatz von Pestiziden gemäß Artikel 
3 Nummer 10 der Richtlinie 2009/128/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 21. Oktober 2009 über einen Aktions-
rahmen der Gemeinschaft für die nachhal-
tige Verwendung von Pestiziden (ABl. L 309 
vom 24. November 2009, S. 71) in der jeweils 
geltenden Fassung in der Landwirtschaft, 
der Forstwirtschaft sowie im Siedlungs- und 
Verkehrsbereich soll bis 2025 um mindes-
tens 50 Prozent der jeweiligen Flächen redu-
ziert werden. 
  
(2) Hierfür wird die Landesregierung bis zum 
1. Januar 2022 eine Strategie erarbeiten. Die 
Entwicklung und Umsetzung der Strategie 
wird durch einen Fachbeirat aus zuständi-
gen Behörden und Verbänden (Umwelt-, 
Bauern-, Forst-, Gartenbau- und Kommunal-
verbände) begleitet. 

(3) Das zuständige Ministerium ermittelt 
jährlich den Einsatz von chemisch-synthe-
tischen Pestiziden nach Fläche und, wenn 
möglich, nach Wirkstoffmenge und Behand-
lungsintensität und veröffentlicht diese Er-
gebnisse. 
  
(4) Das zuständige Ministerium berichtet 
dem Landtag jährlich in schriftlicher Form 
über die Ergebnisse der Pestizidreduktion.“ 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Ver-
kündung in Kraft. 
  
  

Begründung 
A.	 Allgemeiner	Teil	 

Gegenwärtig wird auch in Baden-Würt-
temberg ein dramatischer Artenverlust 
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verschiedenster Gruppen von Tieren und 
Pflanzen festgestellt. Gerade der drastische 
Rückgang der Artenvielfalt, insbesondere 
den Insekten, den Amphibien, den Reptilien, 
den Fischen, den Vögeln und den Wildkräu-
tern ist durch einschlägige Untersuchungen 
eindeutig nachgewiesen (vgl. aktuelle Roten 
Listen und Artenverzeichnisse Baden-Würt-
tembergs). Als wesentliche Ursachen wis-
senschaftlich anerkannt sind der übermä-
ßige Einsatz von Düngemitteln (Dalton und 
Brand‐Hardy, 2003; Isbell et al., 2013) und 
Pestiziden (Meehan et al., 2011; UBA, 2017) 
sowie die strukturelle Verarmung der Land-
schaft (Fabian et al., 2013). Jede verlorene 
Art und jeder gestörte Lebensraum ist nicht 
nur ein Verlust an Stabilität des natürlichen 
Lebensgefüges, sondern auch eine Beein-
trächtigung der Lebensqualität der Men-
schen. Der vorliegende Gesetzentwurf zur 
Änderung des Naturschutzgesetzes und 
des Landwirtschafts- und Landeskulturge-
setzes leistet durch die Verbesserung und 
Ergänzung des baden-württembergischen 
Naturschutzgesetzes und des baden-würt-
tembergischen Landwirtschafts- und Lan-
deskulturgesetzes einen wirksamen Beitrag 
zu Erhalt und Stärkung unseres Artenreich-
tums in Baden-Württemberg. Da in Ba-
den-Württemberg das für Landwirtschaft 
zuständige Ministerium bereits mit der 
Ausarbeitung einer Pestizidreduktionsstra-
tegie beauftragt ist und andererseits die 
Schutzgebiete, in denen der Pestizideinsatz 
verboten ist, im Naturschutzgesetz aufge-
führt sind, ist es erforderlich, beide Gesetze 
zu ändern, um einen wirksamen Schutz der 
Artenvielfalt zu ermöglichen. 
  
B.	 Einzelbegründung	 
  
Zu Artikel 1: Änderung des Naturschutzge-
setzes 
  
Zu 1.: Einfügung des § 1a 
  
Die Vorschrift ergänzt die Zielkonkretisie-
rung in § 1 Abs. 2 bis 6 BNatSchG. Ziel des 
Gesetzesentwurfes ist es, dem Artenverlust, 
insbesondere dem Rückgang der Insekten, 
entgegenzuwirken. Hierzu wird mit dem 
neuen Art. 1a das Ziel statuiert, die Arten-
vielfalt in Flora und Fauna zu erhalten und 
zu verbessern. 
  
Zu 2.: Änderung des § 7 
  
Die Wechselwirkung zwischen der Bewirt-
schaftungsart auf landwirtschaftlichen Flä-
chen und der dort in der mittelbaren und 
unmittelbaren Umgebung vorkommenden 
Artenvielfalt sind hinlänglich wissenschaft-
lich belegt (vgl. u.a. Thünen-Institut, 2019). 
So kommen auf ökologisch bewirtschafte-
ten Flächen deutlich mehr Arten vor. Des-
wegen scheint es geboten, auch unabhän-
gig von der Festlegung auf eine konkrete 
Bewirtschaftungsweise, Landwirte durch 
Qualifikation darin zu fördern, möglichst 
nachhaltig und die Artenvielfalt fördernd 
zu wirtschaften, weil ihr Handeln einen un-
mittelbaren Effekt auf die Artenvielfalt hat. 
Geht das Land diesen Weg gesetzlich ver-
bindlich, folgt daraus zwangsläufig die ent-

sprechende Qualifizierung der in der Land-, 
Forst- und Fischereiwirtschaft beschäftigten 
Menschen. 
  
Zu 3.: Änderung des § 22 
  
Dem Biotopverbund kommt für den Schutz 
und die Sicherung der heimischen Tier- und 
Pflanzenarten, für die Erhaltung und Ent-
wicklung funktionsfähiger ökologischer 
Wechselbeziehungen und für die Verbes-
serung des Zusammenhangs des europä-
ischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000 
entsprechend eine enorme Bedeutung zu. 
Der Biotopverbund ermöglicht zugleich 
Ausweich- und Wanderungsbewegungen 
von Populationen klimasensibler Arten, 
die infolge des erwarteten Klimawandels 
notwendig sind. Die Ursachen des Arten-
schwundes, der übermäßige Einsatz von 
Pflanzenschutz- und Düngemitteln sowie 
die strukturelle Verarmung der Landschaft 
kommen überwiegend im Offenland zum 
Tragen. Der gegenwärtige Rückgang der 
Biodiversität ist in seiner Dramatik deshalb 
hauptsächlich in landwirtschaftlich gepräg-
ten sowie aquatischen Lebensräumen zu 
beobachten. Die gesetzlichen Regelungen 
zur Schaffung eines Biotopverbundes be-
rücksichtigen dies bisher nicht ausreichend. 
Eine wirksame Sicherung des Biotopverbun-
des erfordert eine flächendeckende planeri-
sche Sicherung des Biotopverbundes. 
  
Zu 4.: § 33a Erhalt von Streuobstbeständen 
  
Obstbaumwiesen, Obstbaumweiden oder 
Obstbaumäcker sind von besonderer Be-
deutung als Lebensraum für besonders 
geschützte Arten. Sie sind eine besondere 
Form der Kulturlandschaft. Baden-Württem-
berg trägt im Vergleich zu anderen Bundes-
ländern eine europaweite Verantwortung 
für diese Kulturlandschaftslebensräume. 
Streuobstwiesen befinden sich zumeist in 
Ortsrandlage, ein Schutzbedarf resultiert 
daher aus der Inanspruchnahme für Bebau-
ungen. Für einen wirksamen Schutz wurden 
vergleichsweise strenge Anforderungen an 
den Ausgleich und damit gleichzeitig an die 
Möglichkeit der Erteilung einer Ausnahme 
vom gesetzlichen Biotopschutz formuliert. 
Es soll für Streuobstbestände analog zu § 9 
WaldG Baden-Württemberg ein Erhaltungs-
gebot gelten. Dies wurde bereits 1983 von 
der Landesanstalt für Umwelt (LfU) in der 
Veröffentlichung „Schutz von Streuobstbe-
ständen“ vorgeschlagen. 
  
Zu 5.: Neufassung des § 34 
  
Die nun aufgeführten Schutzgebiete ha-
ben alle eine Naturschutzfunktion und sind 
bedeutsam für den Erhalt der Artenvielfalt. 
Pestizide sind toxisch und tragen maßgeb-
lich zum Artensterben bei. Auch in Schutz-
gebieten nimmt das Artensterben drasti-
sche Ausmaße an. So wurde in der Studie: 
„More than 75 percent decline over 27 years 
in total flying insect biomass in protected 
areas“ nachgewiesen, dass zwischen den 
Jahren 1989 und 2015 die Biomasse von Flu-
ginsekten in Schutzgebieten in Deutschland 
um mehr als 75 % zurückgegangen ist. 

  
Pestizide wirken sich in vielfacher Hinsicht 
auf Lebensräume, Pflanzen und Tiere aus. 
Direkte Folgen sind tödliche Auswirkungen 
auf vermeintliche Schädlinge – aber auch 
„Kollateralschäden“ an anderen Tieren und 
Pflanzen. Die Reduktion des Vorkommens 
einzelner Arten wirkt sich indirekt über die 
Nahrungskette auf andere Lebewesen aus 
und nimmt ihnen die Lebensgrundlage. 
Gleichzeitig schaffen Pestizide Formen der 
Landwirtschaft, die natürliche Lebensräume 
zerstören: Monokulturen, enge Fruchtfol-
gen oder nicht heimische Früchte zerstören 
das eingespielte Gleichgewicht. Es ist nicht 
einfach, den Einfluss von Pestiziden auf die 
biologische Vielfalt aus dem Bündel an Ein-
flussfaktoren herauszufiltern. Dass dieser 
Einfluss groß ist, wurde in einer 2010 veröf-
fentlichten, europaweiten Studie deutlich: 
Von dreizehn untersuchten Faktoren der 
landwirtschaftlichen Intensivierung hatte 
der Gebrauch von Insektiziden und Fungi-
ziden die schädlichsten Auswirkungen auf 
die Biodiversität. Die Artenvielfalt in Europa 
kann also nur erhalten werden, wenn die 
Verwendung von solchen Mitteln in großen 
Teilen der Landwirtschaft auf ein Minimum 
beschränkt wird (Geiger u.a. 2010: „Persis-
tent negative effects of pesticides on bio-
diversity and biological control potential 
on European farmland“). Zu den gleichen 
einschlägigen Ergebnissen kommt eine gro-
ße internationale Überblicksstudie der Ver-
einten Nationen zur Rolle der Insekten als 
Bestäuber in der Lebensmittelproduktion 
(IPBES 2016). 
  
Zu 6.: Änderung des § 71 
  
Um den Betroffenen eine Anpassung zu er-
möglichen, wird eine Übergangsfrist einge-
führt. 
  
Zu 7.: Aufgrund der Gesetzesänderung ist 
die Inhaltsübersicht entsprechend anzupas-
sen. 
  
Zu Artikel 2: Änderung des Landwirtschafts- 
und Landeskulturgesetzes 
  
Einfügung der §§ 2a und 2b 
  

§ 2a 
  
Die ökologische/biologische Produktion 
bildet ein Gesamtsystem der landwirtschaft-
lichen Betriebsführung und der Lebensmit-
telproduktion, die u.a. auf beste umwelt-
schonende Praktiken, ein hohes Maß der 
Artenvielfalt und den Schutz der natürlichen 
Ressourcen abzielt (Erwägungsgrund (1) zur 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates 
vom 28. Juni 2007). Ein auf der Grundlage 
der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 betriebe-
ner ökologischer Landbau ist unter ande-
rem aufgrund der strengen Beschränkung 
des Einsatzes von Pestiziden schonender 
für die Artenvielfalt (Sanders, Hess (2019): 
„Leistungen des ökologischen Landbaus für 
Umwelt und Gesellschaft“). Um dem Insek-
tensterben wirksam gegenzusteuern wird 
das Ziel festgelegt, den Anteil der ökologi-
schen Landwirtschaft stetig auszubauen, 
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wobei bis zum Jahr 2025 mindestens 25 
%, bis 2035 mindestens 50 % der landwirt-
schaftlichen Flächen gemäß den Grund-
sätzen des ökologischen Landbaus gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und des 
Gesetzes zur Durchführung der Rechtsakte 
der Europäischen Gemeinschaft oder der 
Europäischen Union auf dem Gebiet des 
ökologischen Landbaus (Öko-Landbauge-
setz – ÖLG) in der jeweils gültigen Fassung 
bewirtschaftet werden sollen. 
  

§ 2b 
  
Pestizide wirken sich in vielfacher Hinsicht 
negativ auf Lebensräume, Pflanzen und Tie-
re aus. Direkte Folgen sind tödliche Auswir-
kungen auf vermeintliche Schädlinge – aber 
auch „Kollateralschäden“ an anderen Tieren 
und Pflanzen. Die Reduktion des Vorkom-

mens einzelner Arten wirkt sich indirekt 
über die Nahrungskette auf andere Lebewe-
sen aus und nimmt ihnen die Lebensgrund-
lage. Gleichzeitig schaffen Pestizide Formen 
der Landwirtschaft, die natürliche Lebens-
räume zerstören: Monokulturen, enge 
Fruchtfolgen oder nicht heimische Früchte 
zerstören das eingespielte Gleichgewicht. 
Es ist nicht einfach, den Einfluss von Pesti-
ziden auf die biologische Vielfalt aus dem 
Bündel an Einflussfaktoren herauszufiltern. 
Dass dieser Einfluss groß ist, wurde in einer 
2010 veröffentlichten, europaweiten Studie 
deutlich: Von dreizehn untersuchten Fakto-
ren der landwirtschaftlichen Intensivierung 
hatte der Gebrauch von Insektiziden und 
Fungiziden die schädlichsten Auswirkungen 
auf die Biodiversität. Die Artenvielfalt in Eu-
ropa kann also nur erhalten werden, wenn 
die Verwendung von Mitteln in großen Tei-

len der Landwirtschaft auf ein Minimum 
beschränkt wird. Deshalb muss der Einsatz 
von Pestiziden reduziert werden (Geiger u.a. 
2010: „Persistent negative effects of pestici-
des on biodiversity and biological control 
potential on European farmland“). Zu den 
gleichen einschlägigen Ergebnissen kommt 
eine große internationale Überblicksstudie 
der Vereinten Nationen zur Rolle der Insek-
ten als Bestäuber in der Lebensmittelpro-
duktion (IPBES 2016). 
  
Zu Artikel 3: Inkrafttreten 
Die Bestimmung regelt das Inkrafttreten.“ 
  
  
March, den 13.09.2019 
gez. Helmut Mursa 
Bürgermeister 

Sprechstunde Ortsvorsteher 
Holzhausen 

Werte Mitbürgerinnen und Mitbürger 
Die Ortsvorsteher Sprechstunde fällt Ur-
laubsbedingt am Montag den 16.Septem-
ber aus. In sehr dringenden Fällen wenden 
Sie sich bitte direkt an Bürgermeister Hel-
mut Mursa oder an meine Ortsvorsteher 
Stellvertreterin Alexandra Hettich 
Vielen Dank für Ihr Verständnis 
Rolf Lorenz Ortsvorsteher 

Einladung zur Ortschaftsrats  
Sitzung der Ortschaft Holzhausen  

Montag 23.09.2019, 20 Uhr im Rathaus 
Holzhausen  

TAGESORDNUNG: 
Top 1 Bürger Frageviertelstunde 
Top 2   Sachstand der offenen OR 

Beschlüsse Radquerung und 
Wohnbebauung Wiesenstr.  

Top 3  Rasengrabfeld und Friedhofs-
wiese Auswahl der dafür not-
wendigen Flächen 

Top 4  SEA YOU 2020 
Top 5 Bürgerbüro  
Top 6  75 Jahre „Bomben auf Holz-

hausen“ 16.03.2020 
Top 7  GE Neufeld, Alternativ Konzept ? 

Unterschriftenaktion in Holz-
hausen,  

Top 8  GE Neufeld, betroffene Bürger 
können sich unter diesem Ta-
gesordnungspunkt mit Ihren 
Belangen zu Wort melden. 

Top 9  verschiedenes:  
  LED Straßenbeleuchtung in 

Holzhausen  
Top 10 Bürgerfragestunde 

Zu dieser Sitzung darf ich Sie recht herzlich 
einladen. 
Mit freundlichen Grüßen
Ortschaftsrat  Ortsvorsteher  
Holzhausen Rolf Lorenz

 

Herzlichen Glückwunsch  
zum Geburtstag

Altersjubilare 
Dr. Ramakrishnan,
Seshadri 14.09. 80 Jahre
Hugstetten 
  
Franz, Tanna 15.09. 75 Jahre
Buchheim 
 
Mascera, Concetta 18.09. 85 Jahre
Buchheim 
 
Reuthlinger, Elisabeth 20.09. 75 Jahre
Buchheim 
 
 

Standesamtsnachrichten

Sterbefälle 
Ilse Inge Erika Blesin geb. Wurch 
86 Jahre 
March-Hugstetten 
 
Wolfgang Engesser 
72 Jahre 
March-Hugstetten 

Rudolf Schlegel 
80 Jahre 
March-Holzhausen 

 

Gemeindebücherei

Sportplatzstr. 9, 
March-Buchheim 
Tel. 07665/ 93 94 66 
www.buecherei-march.de 
E-Mail: info@buecherei-march.de 

Öffnungszeiten: 
Dienstag  15.00 - 20.00 Uhr 
Donnerstag 11.00  - 13.00 Uhr 
 15.00 - 19.00 Uhr 
Freitag 15.00 - 19.00 Uhr 

Während der Schulferien dienstags 
geöffnet. 

Feuerwehr March

VORANKÜNDIGUNG -  
Jahreshauptübung 

Die Feuerwehr March hält 
am Samstag, den 21.09.2019 
in March-Holzhausen ihre 
Jahreshauptübung ab. Ger-
ne möchten wir Sie hiermit 
recht herzlich einladen, die-
ser Großübung als Beobachter beizuwohnen. 
Die Jahreshauptübung findet wie folgt statt: 

Übungstag: Sa., 21.09.2019 
Alarmzeit: 15.00 Uhr 

Übungsadresse: Buchsweilerstraße 3, 79232 
March-Holzhausen 
Nach der Übung, findet im Feuerwehrgeräte-
haus (Sportplatzstraße 20), eine kurze Manö-
verkritik mit anschließendem Umtrunk statt. 
Die Einwohnerschaft ist herzlich eingeladen 
die Übung zu beobachten und sich ein Bild 
über ihre Feuerwehr zu machen. Weitere In-
fos gibt es unter feuerwehr-march.de 
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Bewegungstreff

Der Bewegungstreff findet immer mitt-
wochs um 14:30 Uhr statt. 
Treffpunkt ist an der Sporthalle March  

ACHTUNG: Bei Außentemperaturen über 
32° C findet kein Bewegungstreff statt. 
Die Teilnahme ist: 
•	 kostenlos, Spenden sind willkommen 
•	 ohne Anmeldung 
•	 bei jedem Wetter möglich 

Sportkleidung ist nicht erforderlich. 

 

Volkshochschule March  

Bürozeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag: 
8.30 – 12.00 Uhr  
Mittwoch: 19.00 – 20.30 Uhr 
Telefon: 07665-91111-1 kein AB! 
Besuchen Sie uns im Internet:  
www.vhsmarch.de 
E-Mail: anmeldung@vhsmarch.de  

AUS UNSEREN BILDUNGSEINRICHTUNGENAUS UNSEREN BILDUNGSEINRICHTUNGEN

Förderverein  
Kita und Grundschule
Holzhausen e. V.

Waldklassenzimmer wieder „einsatzbereit“

Am vergangenen Samstag 
trafen sich freiwillige Helferin-
nen und Helfer im Holzhauser 
Waldklassenzimmer. Es wur-
den die Schilder geputzt, He-
cken und Sträucher zurückge-
schnitten, das Wald-Hochbeet 
ausgeputzt, die Fühlkiste neu 
bestückt, kleinere Reparatu-
ren durchgeführt, usw. An-

schließend traf man sich bei Fam. Dieterle in der Waldstraße zu 
einem gemeinsamen abschließenden Vesper. Wir freuen uns, dass 
rechtzeitig zu Schulbeginn unsere Kindergarten-,
Schul- und Hortkinder diese Einrichtung wieder sauber und or-
dentlich nutzen können. Vielen Dank allen Helfern, die sich die Zeit 
genommen haben, für das Allgemeinwohl zu arbeiten, DANKE! 

Euer Waldklassenzimmerteam 

Seilbahn in Sicht 
Der Förderverein für Kita und GS Holzhausen e.V. setzt sich ein, 
dass am Waldspielplatz in Holzhausen wieder eine Seilbahn aufge-
baut wird. Im Herbst ist es soweit. Durch einige Aktionen konnte 
der Förderverein auch schon Gelder für dieses Projekt zusammen-
tragen. Sollten weitere Bürgerinnen und Bürger unserer Gemein-
de zweckgebunden etwas für diese Seilbahn spenden wollen, 
dann können Sie sich gerne an unseren Vorsitzenden Thorsten 
Buschmann wenden. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
Ihr Förderverein

Frühlingszwiebeln setzen 
Sie können jetzt schon Frühlingszwiebeln wie z.B. Krokusse, Tulpen, Hyazinthen, Narzissen oder Schneeglöckchen 
setzen. Die Zwiebel sollte circa fünf Zentimeter tief in die Erde eingebracht werden. Anschließend kann man darüber 
Blumen setzen, die jedoch spätestens im Frühjahr entfernt werden müssen. Tipp: Nach dem Kauf Blumenzwiebeln 
nur kurzfristig bis zur P�anzung an einem trockenen und dunklen Ort lagern.

GRÜNER 
DAUMEN
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Herbstsemester 2019 
Änderungen VHS-Programm 
Änderungen zum VHS-Programmheft: 
302.039 Pilates am Dienstagvormittag: der 
Kurs entfällt! 
302.041 Pilates am Freitagvormittag: der 
Kurs wird um eine Woche verschoben: 
Kursbeginn ist Freitag, 04.10.2019, 08.45 Uhr 
409.010 Italienisch: der Kurs wird um eine 
Woche verschoben: Kursbeginn ist Mitt-
woch, 02.10.2019, 17.00 Uhr 
406.140 Englisch B1 und 406.150 Englisch 
B1: Neue Kursleitung: Grace Gouldsmith. 
Kurse werden um eine Woche verschoben: 
Kursbeginn ist Di. 01.10.2019 

Reihe „Krisenherde der Weltpolitik“ 
Vortrag: Fluchtursachen militärisch be-
kämpfen – ein Widerspruch? 
Referent: Stefan Gram, Politikwissenschaft-
ler und Hauptmann der Bundeswehr 

Sonntag, 15.09.2019, 17.00 Uhr 
Bürgerhaus March 
Eintritt frei  
Seit 2013 sind Bundeswehrsoldaten als Teil 
der UN-Friedenstruppen in Mali stationiert. 
Warum war dieser Einsatz notwendig? Was 
sind die Hintergründe? Wer sind die Akteu-
re? Mit welchen weiteren Entwicklungen 
sollen wir rechnen? Am Beispiel Mali suchen 
wir Antworten auf die Zentralfrage: Sind 
Fluchtursachen militärisch zu bekämpfen? 
Darüber hinaus gewährt uns Stefan Gram 
einen Einblick in die aktuellen sicherheits-
politischen Entwicklungen und des interna-
tionalen Krisen- und Konfl iktmanagements. 
Fragen und Kommentare sind erwünscht. 
Eine	Veranstaltung	der	Gemeinde	March	und	
der	 Landeszentrale	 für	 politische	 Bildung,	 in	
Kooperation	mit	 dem	DRK	March,	 der	 Volks-
hochschule	 und	 der	 Ökumen.	 Erwachsenen-
bildung	March 

Möchten Sie jemandem eine Freude ma-
chen? Wir haben auch Gutscheine. Spre-
chen Sie uns an. 

Römisch-Katholische 
Kirchengemeinde 
March-Gottenheim

Engelgasse 25
79232 March-Hugstetten
Tel. 07665/ 1728
info@kath-MarGot.de
www.kath-MarGot.de

Gottesdienste 
Samstag, 14.09. 
07:00 Eucharistiefeier 
(Bötzingen, Kapelle St. Alban) 
09:00 Ökumenischer Einschulungsgottes-
dienst der Schulanfänger 
(Eichstetten, ev. Kirche) 
09:30 Einschulungsgottesdienst der 
Schulanfänger (Bötzingen) 
14:00 Trauung von Fabienne Höffl  in und 
Roman Konstanzer (Bötzingen) 
17:00 Taufe von Jonas Gabriel Wamser 
(Buchheim) 
18:00 Eucharistiefeier zum 50jährigen Jubi-
läum des Kirchenchores St. Marien Umkirch 
(Umkirch) 
18:30 Eucharistiefeier (Buchheim) 
  
Sonntag, 15.09. 
09:00 Eucharistiefeier (Eichstetten) 
10:00 Eucharistiefeier mit Pfarrer Lerchen-
müller, anschl. Austausch und Beisammen-
sein (Holzhausen) 
10:30 Eucharistiefeier (Hugstetten) 
10:30 Eucharistiefeier mit Firmung von Ma-
rina und Daniel Duddek (Neuershausen) 
11:45 Taufe von Mathilda Luisa Willmann 
(Hugstetten) 
14:00 Rosenkranz (Hugstetten) 
18:00 Rosenkranz (Holzhausen) 
18:30 Abendgebet  mit anschließendem 
Beisammensein (Bötzingen, Haus Inigo) 

Montag, 16.09. 
19:00 Eucharistiefeier (Neuershausen) 
  
Dienstag, 17.09. 
07:00 Laudes (Hugstetten) 
09:00 Andacht (Umkirch) 
18:00 Rosenkranz (Bötzingen) 
18:30 Eucharistiefeier (Bötzingen) 
18:30 Rosenkranz (Holzhausen) 
19:00 Eucharistiefeier (Holzhausen) 
19:00 Rosenkranz für den Frieden in der 
Welt und in den Anliegen der Seelsorgeein-
heit (Hugstetten) 
20:00 Bibelteilen 
(Gottenheim, Gemeindehaus) 
  
Mittwoch, 18.09. 
06:45 Gebet in Stille 
(Bötzingen, Haus Inigo) 
08:30 Rosenkranz 
(Gottenheim, Gemeindehaus) 
09:00 Eucharistiefeier 
(Gottenheim, Gemeindehaus) 
19:00 Eucharistiefeier (Hugstetten) 
  
Donnerstag, 19.09. 
16:00 Gottesdienst 
(Hugstetten, Pfl egeheim) 
19:00 Eucharistiefeier (Buchheim) 
20:00 Zur Ruhe kommen - Zeit der Stille - 
Anbetung (Hugstetten) 
21:00 Komplet - das Nachtgebet der Kirche 
(Hugstetten) 
  
Freitag, 20.09. 
09:00 Eucharistiefeier (Umkirch) 
18:00 Vesper - das Abendgebet der Kirche 
(Hugstetten) 
19:00 Eucharistiefeier (Gottenheim) 
  
Samstag, 21.09. 
12:30 Trauung von Tanja Birkenmeier und 
Andreas Löffl  er (Holzhausen) 
14:00 Trauung von Hanna Cordes und 
Niklas Rauch (Bötzingen) 

18:30 Eucharistiefeier (Bötzingen) 
  
Sonntag, 22.09. 
09:00 Eucharistiefeier (Gottenheim) 
09:00 Eucharistiefeier (Holzhausen) 
10:30 Eucharistiefeier als Abenteuer-
land-Gottesdienst (Hugstetten) 
10:30 Eucharistiefeier (Umkirch) 
14:00 Rosenkranz (Hugstetten) 
18:00 Rosenkranz (Holzhausen) 
19:00 Taizégebet 
(Hugstetten, Martin-Luther-Kirche) 
  
Die ausführliche Gottesdienstordnung, 
Berichte, Ansprechpartner, Kontaktdaten, 
Öff nungszeiten unserer Pfarrbüros fi nden 
Sie im aktuellen Pfarrbrief bzw. auf unserer 
Homepage unter www.kath-MarGot.de . 

NEUES AUS DER KIRCHENGEMEINDE 
  
ERSTKOMMUNION 2020  
Für die Kinder der 3. Klassen beginnt schon 
bald der Weg der Vorbereitung auf die Erst-
kommunion, das wichtige feierliche Ereignis 
auf ihrem Glaubensweg. 
Auch die Zeit der Vorbereitung darauf ist 
eine wichtige und wertvolle Zeit für die 
Kinder – eine Zeit, um die Zeichen der Lie-
be Gottes weiter kennen zu lernen und zu 
erfahren. Zur Erstkommunion und auf dem 
Weg der Vorbereitung gehen die Kinder 
nicht allein, sie werden dabei begleitet: von 
ihrer Familie, und von Menschen der Kir-
chengemeinde. Die Zeit der Vorbereitung ist 
eine wichtige und wertvolle Zeit – nicht nur 
für die Kinder - für uns alle! 
So ist der Weg der Vorbereitung seit eini-
gen Jahren in unserer Kirchengemeinde als 
Glaubensweg der Kinder und ihrer Familien 
angelegt, unterstützt durch die Menschen 
der Kirchengemeinde. 
An fünf Familiensonntagen sind die Kin-
der zu Gruppenstunden eingeladen. Auch 

kiRchliche NAchRichteNk

IST IHRE HAUSNUMMER 
GUT ERKENNBAR?

Im Notfall 
kann diese 
entscheidend 
für rasche Hilfe 
durch den Arzt 
oder den  
Rettungsdienst 
sein!
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für die Eltern gibt es zeitgleich Gesprächs-
gruppen. Im Anschluss daran findet ein 
Gottesdienst für die ganze Familie und die 
Kirchengemeinde statt. Ergänzt wird dieser 
Vorbereitungs-Weg durch unterschiedliche 
Angebote in den Gemeinden vor Ort. 

Zum Info-Abend laden wir alle Eltern der 
Drittklässler herzlich ein:  
Für die March: 
Mo., 23. September, 20:00 Uhr im Gallussaal, 
Hugstetten, Engelgasse 25 
An diesem Abend erhalten Sie ausführliche 
Infos und den Terminplan für die Vorberei-
tungszeit. 
Zum Vormerken: Eröffnung der Erstkom-
munion-Vorbereitung  
Die Eröffnung der Erstkommunion-Vorbe-
reitung feiern wir für alle im Rahmen des 
Abenteuerland-Gottesdienstes 
am Sonntag, 20. Oktober,  
ab 10:00 Uhr  Beginn mit Spielstraße, Kaffee 
und Kuchen zum Ankommen 
10:30 Uhr  Gottesdienst. 
Wir freuen uns auf den Weg der Vorberei-
tungszeit auf die Erstkommunion und die 
Begegnungen mit den Erstkommunionkin-
dern und ihren Familien! 
Weitere Hinweise finden Sie auf unserer 
Homepage: www.kath-MarGot.de  
Für	das	Pastoralteam:	Diana	Buhl	 

HOLZHAUSEN – ST. PANKRATIUS  
GOTTESDIENST MIT HERRN PFARRER LER-
CHENMÜLLER 
Im Juni konnte Herr Pfarrer Michael Ler-
chenmüller in Oppenau sein Diamantenes 
Priesterjubiläum feiern. Da Herr Pfarrer Ler-
chenmüller 19 Jahre Pfarrer in Holzhausen 
war, werden wir mit Ihm einen Dank-Gottes-
dienst 
am Sonntag, den 15. September um 10.00 
Uhr in Holzhausen feiern. 
Da Herr Pfarrer Lerchenmüller über seinen 
Lebensweg und 60 Jahre Priester ein Buch 
mit dem Titel „Woher? – Wozu? – Wohin?  
geschrieben hat, besteht die Möglichkeit 
im Anschluss an den Gottesdienst mit Herrn 
Pfarrer Lerchenmüller ins Gespräch zu kom-
men. Das Buch wird gegen eine Spende (ca. 
20.-€) angeboten. 
Der Erlös des Buches kommt sozialen Aufga-
ben der Benediktinerabtei Ettal und Wech-
selburg (Pater Maurus) und der deutschen 
Jesuitenprovinz in München (Pater Hillen-
gass) zu Gute. 
Recht herzliche Einladung an Alle zum Aus-
tausch und Beisammensein nach dem Got-
tesdienst. Für Getränke und kleiner Imbiss 
ist gesorgt. 
Für	das	Gemeindeteam	Holzhausen:	Rita	Für-
derer  

FRAUENGEMEINSCHAFT HOLZHAUSEN 
Auf den Spuren des heiligen Jakobus von 
Schuttern (Bahnhof Friesenheim) nach 
Kippenheimweiler.  
Dazu treffen wir uns am Samstag, 21. Sep-
tember 2019 um 7:45 Uhr am Gemeinde-
haus in Holzhausen. 
Wir werden wieder Fahrgemeinschaften bil-
den, um nach Emmendingen zu fahren und 

dann fahren wir mit der Bahn weiter nach 
Offenburg. Hier beginnt dann unsere Wan-
derung von etwa 11 km. Sie sind nicht in der 
Frauengemeinschaft- oder haben an unsere 
Wanderungen bisher nicht teilnehmen kön-
nen? Kein Problem. 
Sie sind herzlich eingeladen! 
Da wir mit dem Baden-Württemberg-Ticket 
unterwegs sind, melden Sie sich bitte bis 
Mittwoch, 18. September bei: Lisa Gier 
(3158) Hermann-Reifsteck-Weg 15. Es ent-
stehen Fahrkosten in Höhe von etwa 10€. 
Bei Regenwetter wandern wir nicht. Die Teil-
nahme erfolgt auf eigenes Risiko. 
Wir freuen uns auf einen schönen Wander-
tag mit vielen Wanderern! 
Ihre	kfd-Holzhausen 
	 
KONTAKTSTELLE HOLZHAUSEN: Kirchstr. 
4, Tel. 07665/1742 
Pfarrsekretärin Irmgard Reich 
ÖFFNUNGSZEIT: Freitag, 14-16 Uhr 

BUCHHEIM - ST. GEORG UND HUGSTET-
TEN – ST. GALLUS 
DANK FÜRS EHRENAMT 
Viele Gemeindemitglieder sind es, die das 
Gemeindeleben in unserer Kirchengemein-
de ehrenamtlich mitgestalten. Wir sind stolz 
und dankbar dafür! Wenn ehrenamtlich Täti-
ge ihren Dienst bzw. einen Teil ihrer vielfäl-
tigen Dienste abgeben, möchten wir ihnen 
auf diesem Wege nochmals unseren Dank 
zum Ausdruck bringen. 
Ein herzliches Vergelt´s Gott an: 
Carola Moskal  für die Floristik in der Kirche 
Hugstetten. 30 Jahre hat sie sich wöchent-
lich um den Blumenschmuck an den Altären 
liebevoll gekümmert. 
Barbara Obermeier  für den Dienst als 
Kommunionhelferin. 
Wir wünschen den beiden ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und ihren Familien Gottes 
Segen und alles Gute für die Zukunft. 
Eine lebendige Gemeinschaft braucht auch 
weiterhin immer wieder Menschen, die sich 
mit ihren Fähigkeiten, Talenten und ihrer 
Zeit einbringen. Wir brauchen Sie! Gerne 
können Sie sich melden unter: mitma-
chen@kath-MarGot.de  
Pfarrer	Karlheinz	Kläger  

EINLADUNG ZUR KIRCHENFÜHRUNG 
am Sonntag, 22. September, 17:00 Uhr in 
der Kirche St. Georg  
Im Rahmen der 1250 Jahrfeier der Ortschaft 
Buchheim wird Frau Woschek-Ham uns 
unsere Kirche auf besondere Weise nahe 
bringen. Umrahmt wird die kirchenpäda-
gogische, spirituelle Führung von Orgel-
musik unserer Organistin und Organisten. 
Im Anschluss bietet der Ortschaftsrat einen 
kleinen Umtrunk auf dem Kirchplatz an. 
Außerdem können Sandsteinwürfel vom 
ausgebauten Turmeckstein erstanden wer-
den. Wir laden Sie herzlich zur Führung mit 
Ausklang ein. 
Für	das	Gemeinteteam:	Dagmar	Braun 

EINLADUNG ZUM PFARRHOCK am Sonn-
tag, 29. September 
Ganz herzlich laden wir Sie zum Hock bei 

der Hugstetter Kirche ein. Er soll ein Fest der 
Begegnung, des Miteinanders und des Ken-
nenlernens werden. 
Wir beginnen unser Fest mit dem Gottes-
dienst zum Caritassonntag um 10:30 
Uhr in der Kirche St. Gallus.. Im Anschluss 
gibt es wieder Kürbissuppe und Grillwürs-
te. Kaffee und Kuchen, Cocktails der Ei-
ne-Welt-Gruppe runden das kulinarische 
Angebot ab. 
Für die Kinder bieten wir am Nachmittag ein 
Bastelangebot, für alle anderen ein Wissens-
quiz rund um die Hugstetter Kirche an. 
Wie können Sie mithelfen, dass das Fest 
der Begegnung gelingt? Mithilfe wird be-
nötigt - am Samstagnachmittag und Sonn-
tagmorgen beim Aufbau – am Sonntag 
beim Suppe ausgeben, Getränke ausschen-
ken und Geschirr spülen – am Sonntagspät-
nachmittag beim Abbau. Sie können sich 
melden bei: dagmar.braun1@gmx.net Tel. 
3509 oder bei sibylle.kroschel@gmx.net Tel. 
2459. 
Außerdem freuen wir uns über  Kuchenspen-
den –die Listen liegen in den Kirchen aus 
oder Sie geben im Pfarrbüro Tel. 1728 Be-
scheid.  
Vielen Dank schon jetzt an alle, die auf ir-
gendeine Weise mithelfen, dass es ein ge-
lungener Tag wird. 
Für	das	GemeindeteamHugstetten-Buchheim:	
Dagmar	Braun 

GESCHÄFTSFÜHRENDES PFARRBÜRO: 
Engelgasse 25, Hugstetten, Tel. 07665/1728 
Pfarrsekretärinnen Margrit Bock/ Astrid Sie-
gel / Andrea Vater 
ÖFFNUNGSZEIT: Mo, Mi-Fr 8-12 Uhr und 
14-17 Uhr 
  
  
NEUERSHAUSEN – ST. VINZENTIUS 
Ein weiterer Meilenstein ... 
Dem Bauförderverein St. Vinzentius ein ganz 
großes Dankeschön für die Spende von 
10.000,-- € die zur weiteren Finanzierung 
der Kirchensanierung St. Vinzentius verwen-
det wird. 
Vielen, vielen Dank verbunden mit einem 
herzlichen Vergelt`s Gott. 
Für	den	Pfarrgemeinderat:	Ulrika	Dreher 
  
Probentermin Kirchenchor 
Montag, 20:00 Uhr im Bernhardussaal 
Treffen der Kindergruppe: 
Dienstag 15:00-16:30 Uhr im Bernhardussaal 
 
 
 

Evangelische 
Kirchengemeinde March

Evang. Pfarramt:
Konrad-Stürtzel-Str. 27
79232 March-Buchheim
Telefon: 1721, Fax 93 01 82
e-Mail: march@kbz.ekiba.de
homepage: www.eki-march.de
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Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
(Petra Schmieder)
Mittwoch 9.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag 14.00 – 16.00 Uhr 

Pfarrerin	Marika	Trautmann	telefonisch	unter	
Tel.	01573-4488262	erreichbar.
Die	 Sprechzeiten	 von	 Frau	 Trautmann	 sind	
donnerstags	von	16.30	–	18.00	Uhr. 

Freitag, 13.September:
15.30 Uhr Pfadfinder: „Luchse“ (11-15 Jahre), 
Katharina-von-Bora-Haus, Hochdorf
16.00 Uhr Pfadfinder: „Panther“ (8-11Jahre), 
Martin-Luther-Kirche, Hugstetten
20.00 Uhr Sitzung des Gemeindewahlaus-
schusses, Evang. Gemeindezentrum
20.00 Uhr Ökumenischer Singkreis, Evang. 
Gemeindezentrum

Sonntag, 15.September:
10.00 Uhr Gottesdienst, Pfarrerin Marika Traut-
mann, Martin-Luther-Kirche, Hugstetten 
17.00 Uhr ÖEB-Veranstaltung „Politik	 am	
Sonntagnachmittag“:	Fluchtursachen	-	militär
Bürgerhaus March, Eintritt: Frei

Montag, 16.September:
19.00 Uhr Sitzung des ÖEB-Teams, Evang. 
Gemeindezentrum 

Mittwoch, 18.September:
17.00 Uhr Pfadfinder: „Schlaue Schleiereu-
len“ (6-9 Jahre), Katharina-von-Bora-Haus, 
Hochdorf
18.00 Uhr Pfadfinder: „Falken“ (Ranger-/Ro-
verstufe), Katharina-von-Bora-Haus, Hoch-
dorf

Donnerstag, 19.September:
16.00 Uhr Gottesdienst im DRK-Pflegeheim, 
Pfarrerin Marika Trautmann, Hugstetten 

Freitag, 20.September:
15.30 Uhr Pfadfinder: „Luchse“ (11-15 Jahre), 
Katharina-von-Bora-Haus, Hochdorf
16.00 Uhr Pfadfinder: „Panther“ (8-11Jahre), 
Martin-Luther-Kirche, Hugstetten
20.00 Uhr Ökumenischer Singkreis, Evang. 
Gemeindezentrum

Samstag, 21.September:
10-15 Uhr Konfi-Samstag, Evang. Gemeinde-
zentrum, Buchheim

Sonntag, 22.September: 
10.00 Uhr „Gottesdienst mal anders“ – „Siehe,	
du	 bist	 schön“, gestaltet durch den Frauen-
treff, Evang. Gemeindezentrum, Buchheim
Im Anschluss laden wir recht herzlich zum 
Kirchkaffee ein!
19.00 Uhr Ökumenisches Taizégebet, Mar-
tin-Luther-Kirche, Hugstetten 

Wochenspruch:
Christus spricht: Was ihr getan habt einem 
von diesen meinen geringsten Brüdern, das 
habt ihr mir getan.
Matthäus 25,40 

Ökumene

Freitag, 13.September:
20.00 Uhr Ökumenischer Singkreis, Evang. 
Gemeindezentrum

Sonntag, 15.September:
17.00 Uhr ÖEB-Veranstaltung „Politik	 am	
Sonntagnachmittag“:	Fluchtursachen	-	militär 
Bürgerhaus March, Eintritt: Frei

Montag, 16.September:
19.00 Uhr Sitzung des ÖEB-Teams, Evang. 
Gemeindezentrum 

Donnerstag, 19.September:
16.00 Uhr Gottesdienst im DRK-Pflegeheim, 
Pfarrerin Marika Trautmann, Hugstetten

Freitag, 20.September:
20.00 Uhr Ökumenischer Singkreis, Evang. 
Gemeindezentrum

Sonntag, 22.September:
19.00 Uhr Ökumenisches Taizégebet, Mar-
tin-Luther-Kirche, Hugstetten

 
 
Die Nachbarschaftshilfe der evang. und 
kath. Kirchengemeinde March und FR-
Hochdorf  hat sich zur Aufgabe gemacht, 
hilfebedürftigen, kranken, alten und behin-
derten Menschen unterstützende Hilfe zu 
leisten - auch im Vorfeld oder als Erängzung 
zur Arbeit der Sozialstationen.

Wir bieten an:
- vielfältige Hilfe im Haushalt
- Begleitung bei Spraziergängen
- Gespräche, Vorlesen usw.
- Einkäufe

WICHTIG: Neue Telefonnummer der 
Nachbarschaftshilfe
Frau Bothe als neue Einsatzleitung wird 
künftig über ein Diensthandy erreichbar 
sein. Die Nummer lautet 0157-77029298.
Telefonzeiten:  Montag, Dienstag, Donners-
tag und Freitag 9.00 - 10.30 Uhr, ansonsten 
bitte auf den Anrufbeantworter sprechen.
nbh@eki-march.de

Liebe Konfis!

Der erste Konfi-Sams-
tag nach den Sommer-

ferien findet am 21.9.19 von 10 bis 15 Uhr 
im Evang. Gemeindezentrum in March 
statt (im Oktober treffen wir uns dann in 
Umkirch).
GAAAANZ WICHTIG: Bringt eure Bibel 
mit sowie ein Foto von euch (Gesicht 
etwa Passbildgröße), das wir aushängen 
dürfen!
„Siehe, du bist schön“
Unter diesem Motto gestaltet unser 
Frauentreff am Sonntag, 22.9.19 einen 
„Gottesdienst mal anders“. Er findet ab 
10 Uhr im Evang. Gemeindezentrum in 
Buchheim statt. Eingeladen sind alle In-
teressierte - Männer wie Frauen. Im An-
schluss an den Gottesdienst findet ein 
Kirchkaffee statt. 

ACHTUNG: Bauarbeiten im Gemeinde-
zentrum 
Ab Montag, den 26.08.19 wird die 
Toilettenanlage des Evang. Gemein-
dezentrums in Buchheim saniert. In 
dieser Zeit kann das Gemeindezen-
trum nur durch die Hintertür (Rich-
tung Bürgerhaus) betreten werden! 
Die Tür, die Richtung Pfarrhaus und Park-
platz liegt, wird von den Handwerkern 
benutzt; die Baustelle ist aber vom Rest 
des Gebäudes durch eine Folienwand ab-
getrennt. Auf dem Gelände des Gemein-
dezentrums wird für die Zeit des Umbaus 
ein Toilettencontainer aufgestellt sein.

Wechsel in der Einsatzleitung der 
Nachbarschaftshilfe
Frau Marion Germer beendet zum 
31.8.19 ihre Tätigkeit als Einsatzleitung 
der Ökumenischen Nachbarschaftshilfe. 
Bis Ende des Jahres bleibt sie als stellver-
tretende Einsatzleitung für die Nachbar-
schaftshilfe tätig. Wir bedanken uns sehr 
herzlich für ihr großes Engagement für 
die Klienten wie für die Helferinnen und 
werden sie bei der Weihnachtsfeier der 
NBH offiziell verabschieden. - Zugleich 
begrüßen wir unsere neue Einsatzleitung 
sehr herzlich: Frau Regina Bothe hat sich 
als Stellvertreterin von Frau Germer be-
reits gut eingearbeitet. Sie beginnt ihre 
Tätigkeit als Einsatzleitung am 1.9.19. 
Der Vorstand des Diakonievereins als Trä-
ger der Nachbarschaftshilfe wünscht ihr 
dafür Gottes reichen Segen.
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Jehovas Zeugen

Königreichssaal der Zeugen Jehovas, 
Holderacker 7, 79346 Endingen am Kai-
serstuhl

Sonntag 15.09.2019 
13:30Uhr: Iteressinert sich Gott für mich 

persönlich? 14.40 Uhr Spürst und schätzt 
du die Kraft des heiligen Geistes? (Vorträ-
ge für die Öff entlichkeit)
14:05Uhr: Jehova unter Verbot weiter die-
nen (Besprechung aus (Apostelgeschichte 
4:19,20) 

Sonntag 22.09.2019 
13:30Uhr: Auf Gottes Königreich bauen 
- nicht auf Illusionen  (Vortrag für die Öf-
fentlichkeit)

14:05Uhr: „Geht und macht Menschen . . 
. zu meinen Jüngern“ (Besprechung aus 
(Matthäus 28:19) 

Sonntag 29.09.2019 
13:30Uhr: Mit Jehovas vereinigter Organi-
sationweiter Richtung Ewigkeit (Vortrag 
für die Öff entlichkeit)
14:05Uhr  Das Herz nicht religiöser Men-
schen ansprechen (Besprechung aus (1. 
Korinther 9:22) 

Deutsches Rotes Kreuz 
Seniorenzentrum March 
Schwarzwaldstr.18 
79232 March 
Tel. 07665 / 9345-268 
seniorenzentrum.march@drk-freiburg.de 

Unsere regelmäßigen Veranstaltungen:
•	 Tanzgruppe „Wechselschritt“ jeden 2. 

und 4. Dienstag, 9.30-11.00 Uhr, nächster 
Termin: 24. September

•	 DRK- Ortsverein Seniorennachmittag,  
jeden 2. Mittwoch im Monat, ab 14.30Uhr 
. Nächster Termin: 10.09.2019

•	 Gymnastik mit Sturzprophylaxe, jeden 
Mittwoch von 9.00-10.00 Uhr und 10.00-
11.00 Uhr im Vereinsraum. 

•	 Gedächtnistraining,  jeden Donnerstag 
um 9.30 – 10.30 Uhr

•	 Yoga jeden Freitag von 10.00 Uhr bis 
11.00 Uhr 

In den Sommerferien fi nden keine Bewe-
gungsangebote statt!! 
Aktuelles aus der Begegnungsstätte: 
Das Café vis-à-vis ist montags, mittwochs 
und freitags von 14.30 – 17.30 Uhr geöff net. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
Wir haben nicht mehr jeden letzten Sonntag 
geöff net, dafür aber Themensonntage, über 
welche Sie rechtzeitig informiert werden!! 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Kunscht bei uns im Cafè vis-à- vis 
Ausstellung „HeimMa(rch)t“ der Kinder- und 
Jugendkust Klecksel, wir freuen uns auf 
Ihren Besuch während unserer Cafè- Öff -
nungszeiten! 

Für das Ehrenamt 
Unser nächster Ehrenamtsabend fi ndet am 
Montag, 30. September statt. Führung über 
den alten Friedhof in Freiburg. 

Jugendarbeit  
March e.V.

VeReiNsNAchRichteNVe

Nachruf 

Der Heimatverein March trauert um sein 
Mitglied 

Dr. Wolfgang Engesser. 
Der Verstorbene ist ein Gründungsmit-
glied unseres Vereins und gehörte von 
der Gründung 1986 bis zum Jahr 2000 
der Vorstandschaft an. Immer hat er die 
Arbeit unseres Vereins positiv begleitet, 
insbesondere bei der Darstellung der 
Frühgeschichte unserer Gemeinde hat 
er uns stark unterstützt. 
Wir werden ihm ein ehrendes Gedenken 
bewahren. Unser Mitgefühl gilt seiner 
Familie. 
Die Vorstandschaft des Heimatvereins 
March 

 

Gemischter Chor  
Eintracht Hugstetten e.V.

Vorankündigung Herbstkonzert 
und Kilbi 

Der Gemischte Chor Eintracht Hugstetten 
möchte Sie schon heute zum  
Herbstkonzert 2019 unter der Leitung von 
Christian Wunsch in die Festhalle Hugstet-
ten einladen. Termin: 12. Oktober 2019 um 
19.30 Uhr Am Kilbi-Sonntag, 13. Oktober 
2019, fi ndet nach dem Gottesdienst traditio-
nell der Frühschoppen der Gemeinde March, 
Ortsteil Hugstetten, in der Festhalle statt. 
Dazu möchten auch wir vom Gemischten 
Chor recht herzlich einladen. Für das leibliche 
Wohl sorgen die Sängerinnen und Sänger 
des Chores. Bitte reservieren sie die Termine 
schon einmal vor. 

 

Heimatverein  
March e.V.

WOCHE FÜR WOCHE

AKTUELLES, INFORMATIVES,  

WISSENSWERTES  
IN IHREM HEIMATBLATT
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Kirchliche Solzialstation Breisgau

Einladung zum Kaffee für pflegende 
Angehörige und Betreuerinnen 
Die Kirchliche Sozialstation Nördlicher 
Breisgau ladet ein - zu einem gemütlichen 
und informativen Austausch bei Kaffee und 
Kuchen  
  
Mittwoch, den 18. September von 15.00 bis 
16.30 Uhr in den Räumen der Betreuungs-
gruppe, Bötzingen, Hauptstr. 25 

Das Thema an diesem Tag: 
Wo befinde ich mich in meiner Haltung 
zur Demenz? Was macht meine Sicht auf 
die Demenz und den Menschen? Was ist 
unser Anteil am Verhalten des Gegen-
übers? – Mit diesem Thema wollen wir 
uns heute auseinandersetzen. Wir freuen 
uns über einen positiven und anregen-
den Austausch  
  
Wir freuen uns auf Ihr Kommen, 
Regina Schultis – Krankenschwester u. De-
menzfachkraft 
Regina.schultis@sozialstation-boetzingen.de 
Bitte melden Sie sich an: 
Direkt bei Regina Schultis unter der Durch-
wahl Nr: 07663/8969 260 
oder Kirchliche Sozialstation:07663/8969 200 
 
Wenn Sie in der Zeit des Angehörigenkaf-
fees Betreuungshilfe brauchen, dann spre-
chen Sie mit uns. 
Mit freundlicher Unterstützung der Zimmer-
lin-Stiftung 
 
 
 

Klimperstube e.V. Hugstetten

Gitarrenunterricht in der Klimperstube 
Individuell angepasster Gitarrenunterricht 
im Bereich Rock- und Popmusik ab 10 Jah-
ren in gemütlicher und gepflegter Proberau-
matmosphäre. Montag -Freitag zwischen 12 
und 17 Uhr in March-Hugstetten. Mehr Infos 
unter: alphasor@gmail.com 
 

Konzert: Sonntag den 29.09.2019 
Marla & David Celia ( Folk / CAN) 

Von ihren Reisen durch 
die Welt inspiriert, ver-
arbeitet Marla verflos-
sene Lieben in ihren 
Songs, sanft begleitet 
von ihrer Akustikgitar-
re. Ihr verträumten Me-
lodien kombiniert mit 
ihrer rauchigen tiefen 
Stimme, erinnern an 
Künstler wie Nick Drake 
und Jessica Pratt. Mit 

einem berührenden und humorvollen Pro-
gramm werden die beiden Musiker mit ih-
ren Akustikgitarren und der Liebe zum Folk 
auf der Bühne stehen. Sie sind bereits durch 
ganz Europa gezogen, waren in den Weiten 

Kanadas unterwegs. Tieftraurig bis hoff-
nungsvoll spielen sie ein breites Spektrum 
an Liedern, welche den Zuhörer bewegen. 

Beginn: 18.00 Uhr
Eintritt: Frei / Hut 
 
 
 

Kunstverein 
March e.V.

In unserer Herbst-Ausstellung 2019 zeigen 
wir Claudia Borowsky - „als ich wie ein Vo-
gel war“ 

Claudia Borowsky erkun-
det die skulpturalen Wir-
kungen verschiedener 
Materialen: Die Freibur-
ger Künstlerin arbeitet 
zum einen mit Beton, 
den sie mit Nylonst-
rumpfhosen kombiniert. 
Hier geht es ihr um Kräf-
teeinwirkungen wie Zug, 

Druck oder der Schwerkraft. Zum anderen 
experimentiert sie mit Papier. Dabei richtet 
sich Ihr Interesse auf das Falten als elemen-
tares plastisches Element. Inwieweit lässt 
sich ein herkömmliches Blatt Papier durch 
Falten und Biegen der Oberfläche steuern? 
Lassen sich daraus komplexe Formen und 
klassische künstlerische Themen wie die 
menschliche Gestalt umsetzen?  
In ihren Arbeiten setzt Claudia Borowsky im-
mer wieder Material und Mensch zueinan-
der in Beziehung. Neben Installationen und 
Objekten entstehen figürliche Werke, die 
den Menschen und das Menschsein thema-
tisieren. Sie zeigen das Zarte, das Heile, das 
Verletzliche in uns.  
Claudia Borowsky (* 1977) wurde zunächst 
als Steinbildhauerin ausgebildet, bevor sie 
Heilpädagogik studierte. 2012–18 folgte das 
Studium an der Edith-Maryon-Kunstschule 
in Freiburg-Munzingen mit Diplom bei Jo-
hannes Hepp 
Zur Eröffnung der Ausstellung laden wir Sie 
und Ihre Freunde herzlich ein. Die Künstlerin 
ist anwesend. Die Einführung hält Dr. Heike 
Piehler (Freiburg). 

Termin:  Freitag, 20. September 
2019, 19.00 Uhr 

Ort:  Altes Pfarrhaus, Am 
Felsenkeller 4, 79232 
March-Hugstetten 

Öffnungszeiten:  samstags 16–18 Uhr, 
sonntags 11–17 Uhr (bis 
13. 10. 2019) 

Eintritt: frei 

Männergesangsverein  
March-Neuershausen e.V.

An alle aktiven Sänger und  
solche, die es werden wollen! 

Nach der Sommerpause treffen wir uns ab 
17. September 2019 wieder jeden Diens-
tag, um 20.00 Uhr, im Bernhardussaal zur 
Singprobe. 
Zur Verstärkung unseres Chores suchen 
wir noch Mitglieder. Wenn Sie Freude am 
Gesang haben und aktiv am Chorgesang 
teilnehmen möchten, besuchen Sie unver-
bindlich einen unserer Probenabende. Wir 
sind 22 aktive Sänger und würden uns über 
Stimmenzuwachs freuen. 
Unsere gesanglichen Darbietungen erstre-
cken sich über Volkslieder, Musicals, Ope-
retten u.s.w. Wir geben Konzerte, beteiligen 
uns an Festlichkeiten der Gemeinde, ande-
rer Vereine und der Kirche. Unsere Auftritte 
sind regional sowie auch überregional. Ge-
selligkeit und gutes Miteinander werden in 
unserem Kreise besonders gepflegt. 
Konnten wir Ihr Interesse wecken? Dann 
kommen Sie einfach vorbei. 
Treffpunkt jeden Dienstag, 20.00, Uhr im 
Bernhardussaal. 

Weitere Informationen durch unseren 
1.Vorsitzenden  
Lutz Schilling Tel.: 4543 und auch unter  
www.march.de 
 
 
 

Mütterzentrum  
March-Reute e.V.

Vorankündigung
„Geöffnete Gartentüre“ –Herzliche Einla-
dung zum Besuch des Garten Haas „Her-
renmühle“ bei Herbolzheim am Freitag 
27. Sept. um 15 Uhr
Unterhalb des Bleichheimer Schlosses liegt 
die historische ehemalige Herrenmühle. Ab 
2010 wurde das Gelände von Hansjörg Haas 
in verschiedene Gartenbereiche verwan-
delt. Die einzelnen Räume rahmen das Haus 
harmonisch ein, als wäre der Garten schon 
Jahrzehnte gewachsen. Staudenbeete, 
von mediterran bis schattig, farblich abge-
stimmt, ziehen sich durch den Garten. Histo-
rischer Sandstein ist prägend, als Mauer, als 
Trog, Pflaster oder Bank. Gebühr: 5 €

Info und Anmeldung bis 21.Sept. 
bei Monika Seth T. 07641 / 54542 oder 
E-Mail: mseth@gmx.de

Ort: Herrenmühle, Schlossplatz 2 Bleich-
heim
Treffpunkt für Fahrgemeinschaften am Bür-
gerhaus March-Buchheim um 14.15 Uhr 

Sie haben Interesse an 
einer Anzeigenschaltung?

0 7 7 7 1  /  9 3 1 7 - 1 1
w w w . p r i m o - s t o c k a c h . d e



Bauplatz dringend zu kaufen gesucht!
Gerne auch ein Teil- oder Abrissgrundstück.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf: 01 78 / 6 54 01 52
E-Mail: bernhard.klima@t-online.de

Wohnungssuche
Mitarbeiterin der Gemeinde March, 60 Jahre, NR, 

sucht ab 2020 2-Zi.-Wohnung, ca.45 qm mit Balkon. 

Tel. 07765 930765 AB 

D A N K S A G U N G

Margareta Beck
geb. Gutmann

* 05.05.1928    † 14.08.2019

Die große Anteilnahme am Tode unserer 
lieben Mutter, Schwiegermutter, Oma und Uroma

hat uns sehr geröstet. 

Ein besonderer Dank geht an
– die Metzger-Gutjahr-Stiftung 

für die nette und liebevolle Betreuung 
– das Praxisteam Huester
– das Praxisteam Dressler-Lux für die Betreuung

im Pflegeheim 
– die Sozialstation Kern
– Herrn Pfarrer Ribeiro 

für die würdevolle Gestaltung der Trauerfeier 
– das Bestattungsinstitut Siegwarth 
– den Musikverein Reute
und an alle, die unsere liebe Verstorbene auf ihrem
letzten Weg begleitet haben.

Edgar Beck und alle Anverwandten

Zuverlässige Reinigungskraft  
Auf Mini-Job-Basis, für Büroreinigung nach Hugstetten gesucht,
ca. 2 Std./Woche (freitagnachmittags oder samstags)  

AXA Versicherungsbüro March 
Tel. 07665 - 91 20 59 

HOTEL HEUBODEN, Umkirch 
sucht Zimmermädchen

Arbeitszeit von 9.00 - 13.00 Uhr, auf 450 €-Basis
sowie Aushilfe für Rezeption (gerne auch Studenten)

für sonntags, Arbeitszeit von 15.00 - 21.00 Uhr, gesucht.

Tel.: 07665 - 50090 oder info@hotel-heuboden.de
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Nächste Termine:
PEKiP - Prager-Eltern-Kind-Programm
Pädagogisches Gruppenangebot für Ba-
bys im 1. Lebensjahr
Leitung u. Anmeldung: Sonja Andris, Er-
zieherin, Fachwirtin für Org. und Führung u. 
PEKiP Gruppenleiterin T. 07665 / 95575 oder 
E-Mail: sonja.andris@gmx.de
Kursbeginn je nach Geburtsmonat Ihres 
Babys, nähere Infos und Terminanfrage 
auf www.pekipkurs.de 
Fr. 13.09.19 um 19.30 Uhr
Einfach sehen! Einfach singen! Einfach in 
der Balance - mit Spiraldynamik ®
Vortrag in Kooperation mit der Rücken-
schule March e.V.
Oftmals stehen Augenprobleme in Verbin-
dung mit unzureichender Augenkoordina-
tion. Den Zusammenhang von Haltung, Be-
wegung und Sehleistung wollen wir “unter 
die Lupe nehmen” und mit einer Auswahl 
von einfachen, wirkungsvollen spiraldyna-
mischen Bewegungs- und Augen-Übungen 
unterstützen. Auch das Singen und Sprechen 
ist ein Ganzkörperereignis: Stimmen	 Sie	 Ihr	
Instrument,	den	Körper,	damit	alles	gut	zusam-
menspielt	und	in	Balance	bleibt! Eintritt frei ! 
Referentin: Annette Oehler Physiotherapeu-
tin Spiraldynamik®Level Advanced Diploma 
Veranstaltungsort:  Bürgerhaus March, 
Sportplatzstraße 14, 79232 March 
  
Mo. 16.09.19  von 15.30 - 17.30 Uhr 
Eltern-Café mit Kindern von 0-3 Jahren
Liebe Kinder, habt ihr Lust einen schönen 
Nachmittag in abwechslungsreicher Runde 
mit ande-ren Kindern zu verbringen? Dann 
schnappt euch Mama, Papa oder Beide und 
kommt beim Eltern-Cafe vorbei. E gibt Kaf-
fee und Kuchen, sowie genug Spielzeug 
zum Toben. Wenn es das Wetter zulässt, ist 
auch ein Spielen draußen geplant. Gebühr: 
2,50 € (Mitgl.) / 3 € 
Info u. Leitung:  Jennifer Bundschuh T. 
0173/3421285 oder gerne auch WhatsApp 
Ort:  Jugendhaus Reute, Kirchstraße 5  
 
Di, 17.09.19 von 10.00 - 12.00 Uhr
Baby-Treff mit Themen rund ums erste Le-
bensjahr
Offener wöchentlicher Treff jeden Diens-
tag 
„Frischgebackene“ Mütter können sich unter 
der Leitung einer erfahrenen Hebamme zum 
Austausch in gemütlicher Runde treffen. Sie 
haben die Gelegenheit, sich mit anderen 
Müttern auszutauschen, Kontakte zu knüp-
fen, Fragen zu stellen. Die spontan auftre-
tenden Themen des 1. Lebensjahres werden 
aufgenommen u. besprochen, was dazu bei-
tragen kann die Sicherheit im Umgang mit 
dem Baby zu stärken. Auch „werdende Müt-
ter“ sind herzlich willkommen! Gebühr 3 € 
Info und Leitung: Johanna Schnell, Hebam-
me T. 07641 / 6976 oder johannaschnell@
gmx.de  

Di 17.09.19  von  16.00 bis 17.00 Uhr
Eltern - Kind - Turnen“  für Kinder von 2 bis 
4 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen
Beim Eltern - Kind -Turnen steht der Spaß 
an der Bewegung und das gemeinsame 
Tun von Mutter oder Vater und Kind im Vor-
dergrund. Singspiele, einfache Kreistänze, 

turnen mit Handgeräten wie Bällen oder 
Reifen, aber auch Schwungtuch und Luft-
ballons kommen zum Einsatz. Beim spiele-
rischen Turnen an den Großgeräten können 
die Kinder Erfahrungen sammeln, die nur in 
der Turnhalle möglich sind. Bitte bequeme 
Kleidung und Turnschuhe mitbringen. Ge-
bühr für 10 mal: 30 € (Mitgl.) / 35 € 
Leitung u. Anmeldung beiJulia Oser  
T.07665/8087606 u. julia.kitu@web.de
Ort:  Turnhalle der Grundschule Holzhausen  

Mi. 18.09.19  von  17.45 – 18.45 Uhr 
Rückbildungsgymnastik nach der Geburt
Jeden Mittwoch
Kostenübernahme der Kassen für 10 Termi-
ne; Einstieg laufend möglich; 

Mi. 18.09.19 von 18.45 – 19.45 Uhr
Beckenbodentraining
Es wird Wissen über die Funktion und Be-
deutung des Beckenbodens vermittelt und 
diese Körperregion gezielt gekräftigt, um 
den „typischen“ Frauenproblemen vorzu-
beugen. Einstieg laufend möglich. Gebühr 
für 10 mal: 25 € / 30 € 
Info und Anmeldung für beide Veranstal-
tungen bei Johanna Schnell, Hebamme 
und Übungsleiterin Fitness u. Gesundheit, T. 
07641 / 6976 oder E-Mail johannaschnell@
gmx.de
Veranstaltungsort: Ev. Pfarrzentrum in 
Reute, Schwarzwaldstr. 9 statt. 

Mi. 18.09.19  von  19.00 bis 21.30 Uhr
„Beziehung statt Erziehung - von der The-
orie zur Empathie“
Weitere Termine: 25.09. und 02.10.2019
Der Workshop vermittelt Kenntnisse, wie 
gute Kommunikation mit Kindern - vom 
Baby bis zum Teenager und darüber hinaus 
- gelingen kann. Eine Kommunikation, mit 
der Konflikte einfacher gelöst werden kön-
nen. Eine Kommunikation, die Beziehungen 
belebt und mehr Leichtigkeit in den Alltag 
bringt.  Gebühr für 3 mal: 30 € (Mitgl.) / 35 € 
Einheitspreis für Paare: 50 €
Leitung, Info u. Anmeldung: Claudia Bach-
mann-Goronzy, Mediatorin E-Mail: die-me-
diatorin@gmx.de
Weitere Infos: 
www.die-mediatorin-freiburg.de 

Fr. 21.09.19 9.30 – 11.30 Uhr
Wichtel-Club
Offener wöchentlicher Treff immer Frei-
tag
Herzlich Willkommen sind Kinder zwischen 
1-3 Jahren mit Eltern/Begleitpersonen.
Bei Kaffee und Tee andere Kinder und Eltern 
in gemütlicher Runde kennenlernen, spie-
len, singen, basteln uvm.  Gebühr: 2 € (Mit-
gl.) / 2,50 €
Info und Leitung:  Veronika Hofmayer T. 
0173 / 4129282 
Alle Veranstaltungen, soweit im Veranstal-
tungstext nicht anderes erwähnt ist, finden 
in Holzhausen, Kath. Gemeindezentrum, 
Im Grün 11 (gegenüber dem Kindergarten) 
statt.
Allgemeine Infos: 
Christine Gfrörer, T. 07665/4325 und 
www.muetterzentrum-march-reute.de 

Pétanque und  
Boule Club March e.V.

Pokalspiele 2019 

Unsere Mannschaft hat im 1/8 Finale gegen 
Aalen gewonnen und ist im Pokalspiel wie-
der eine Runde weiter. Herzlichen Glück-
wunsch! Somit ist unsere Top-Mannschaft 
gespannt wen sie zum 1/4 Finale zugelost 
bekommen. 
Die Boulebegeisterten treffen sich ....
mittwochs ab 18 Uhr,
samstags ab 15 Uhr und
sonntags ab 11 Uhr am Bouleplatz. 
Allez les boules!
www.boule-march.de
Rolf Stöhr Tel. 4979
Martin Gfrörer Tel. 4325
Thomas Kretsch Tel. 3420 
 
 
 

Radfahrverein  
„Concordia“ Holzhausen

Volksradfahren mit Radtouristik  
Am 08.09. fand unser alljährliches Volksrad-
fahren mit Radtouristik statt. 
  
Trotz regnerischem und kaltem Wetter 
durften wir auf unseren vier angebotenen 
Strecken insgesamt 33 Radfahrer begrüßen.   
Davon fuhren 19 die 30 km Volksradstrecke 
und 14 die drei angebotenen Radtouristik 
Strecken. 
  
Der jüngste Teilnehmer, der die Strecke mit 
dem eigenen Rad selbst fuhr war dieses Jahr 
10 Jahre alt. Die älteste Starterin war 75 Jah-
re alt. 
  
Der Pokal für die größte Gruppe ging an die 
Holzhüser Volksradler. Insgesamt fuhren 10 
Starter für diese Gruppe. 
  
Den Preis für die originellste Gruppe ging 
ebenfalls an die „Holzhüser Volksradler“. Die 
Fahrer waren als Astronauten verkleidet und 
gingen mit selbstgestalteten T-Shirts, bunt 
geschmückten Rädern und bester Stim-
mung an den Start.  
Für die tolle Idee gab es einen Gutschein 
von der Bäckerei Zipfel, Holzhausen. 
Wir möchten allen Helfern, Kuchenbäckern 
und Unterstützern die zum Gelingen unse-
rer Veranstaltung beigetragen haben von 
Herzen danken.  Dank Eurer Hilfe hatten wir 
wieder einmal ein wunderschönes Fest.  
  
Ein großes Dankeschön auch an den SC 
Holzhausen für die Bereitstellung des Veran-
staltungsortes. Ebenfalls möchten wir den 
Spendern der Tombola Preise unseren Dank 
aussprechen.  



ZFA w/m/d oder Azubi
in Voll- oder Teilzeit in March ab sofort gesucht.

Bewerbung an: 
Dr. Anna Ritter, Hauptstraße 39 

79232 March, praxis@dr-ritter-march.de 
www.dr-ritter-march.de  • Tel. 0 76 65 / 22 46

Zuverl. Prospektverteiler ab 13 Jahre (m/w/d) 
für die Verteilung fertig zusammengestellter 

Prospektsets inHugstetten gesucht.
Bewerbungszeiten: Mo.-Fr.  08.30 - 17.00 Uhr

Tel. 07822 4462-0 • E-Mail: info@pf-direktwerbung.net

Zuverlässige Putzhilfe 
für Privathaushalt und Büroräume gesucht. Anmeldung als Minijob. 

Wöchentliche Grundreinigung in Privathaushalt - keine Haustiere - für 4 Std.
pro Woche am Donnerstag oder Freitag VORMITTAG. Anschließend Reinigung 

von Büroräumen (gleiches Grundstück) für 2 Stunden.

Gewerbegebiet Umkirch, Busanbindung Linie 32/33. 
Kontakt: familie.wolber@online.

Minijob Reinigung/Bügeln 
Mehrgenerationenhaus bestehend aus 2 Familien

in der March bietet langfristig angemeldeten 
450,- €-Minijob für Reinigung und Bügeln ab sofort. 

Arbeitszeiten flexibel nach Absprache. 
Kontakt: Mobil 0173 - 313 9310 

Perle für Reinigung Privathaushalt
nach Buchheim für ca. 3-4 Std./Woche gesucht auf Mini-
Job-Basis. Wir bieten einen gepflegten Haushalt, Wert-
schätzung für Ihre Unterstützung, sowie gute Bezahlung.
Referenzen von Vorteil.

Tel. 07665 - 91 20 59 

Info und Anmeldung

Susanne Hellstab
Physiotherapeutin

Kandelblickstr. 1, 79108 Freiburg-Hochdorf, Tel. 07665/3379
www.physiotherapie-hellstab.de

Präventionskurse werden zu 80 % 
von den Krankenkassen übernommen.

NEUE KURSE

KURS 1 • RÜCKENSCHULE

ab Mittwoch, 09.10.2019 • 18.00 - 19.30 Uhr

KURS 2 • BECKENBODENSCHULE

ab Mittwoch, 15.01.2020 • 18.00 - 19.15 Uhr

Neuer Süßer
Frischer Apfelsaft • Obst und Gemüse

... Kürbis
Wein und Schnaps

Montag - Freitag von 16.00 - 19.00 Uhr
Samstag von 8.00 - 19.00 Uhr

Klotts Hofladen
Stegenbachstr. 32, 79232 March-Buchheim

Tel. 0 76 65 / 13 29
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Diese waren: takeoff-aviation.de mit einem 
Rundflug, Mergele Optik Uhren Schmuck  
in Endingen mit einer tollen Sportbrille, Blu-
men Köpfer Holzhausen und Salon Ellen 
Holzhausen mit Gutscheinen.  
Den Pokal für die größte Gruppe stiftete wie 
schon seit Jahren Dipl. Volkswirt Heinrich 
Schinzig. 
Der Pokal für den jüngsten Teilnehmer wur-
de von Ortsvorsteher Rolf Lorenz gestiftet. 
Vielen Dank nochmal für diese tollen Spen-
den. 
  
Wir danken allen Fahrern, die sich trotz 
schlechtem Wetter auf den Weg machten 
und unsere Strecken abfuhren. 
Ebenfalls danken wir allen Gästen, die zum 
Mittagessen und Kaffee- und Kuchen ka-
men. Wir haben uns sehr gefreut, dass trotz 
diesen Wetterbedingungen viele den Weg 
zu uns gefunden haben. 
  
Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr und 
hoffen, dass wir bei besserem Wetter wieder 
viele Starter begrüßen dürfen. 
  
Ihr Radfahrverein Concordia Holzhausen 
 
 
 

Rückenschule 
March e.V.

Wenn die Folgen Ihrer Fehlhaltung bereits 
Ihren Alltag beeinträchtigen können Sie et-
was unternehmen, um sich besser zu fühlen. 
Fehlhaltungen können durch gute Haltung 
und gute Bewegung saniert werden. 
Durch unsere Übungen auf den Grundlagen 
der Spiraldynamik® können sie erlernen wie 
sie Ihrem Körper die Spannung wieder ge-
ben oder verstärken können. 

Wir richten uns auf, nicht nur körperlich; es 
entsteht auch ein positiveres Körpergefühl. 
Die innere Achtsamkeit und Eigenverant-
wortung werden automatisch mitgeschult. 
So wird das Training zu einem runden, span-
nenden und vor allem alltagstauglichen Er-
lebnis. 
Theorie und Anatomie sowie Körperwahr-
nehmung, Übungen für die Kraft und Be-
weglichkeit wechseln sich in unseren Kursen 
ab. Erleben sie, wie gut sich anatomisch pas-
sendes Bewegen anfühlen kann. 
  
Turnhalle in March-Neuershausen: 
Mo: 17:40 Uhr 18:50 Uhr 
Di: 17:15 Uhr  18:30 Uhr  
  
Sporthalle Buchheim, Gymnastikraum: 
Mo: 20:00 Uhr 
Mi: 15:45 Uhr; 17:00 Uhr, 18:15 Uhr; 19:30 Uhr  
Do: 17:15 Uhr  20:00 Uhr 
Fr: 09:00 Uhr 

Informationen Tel.: 07665/41149 bitte 
sprechen Sie auf den AB; wir rufen zu-
rück. www.rueckenschulemarch.de 

Schachclub Umkirch

Schachclub Umkirch 1969 e.V. 
Unsere Trainingszeiten im Vereinsheim Um-
kirch, Hauptstraße 4: 
Anfängergruppe: ab 18.9. mittwochs von 
18.30 bis 19.30 Uhr 
Fortgeschrittene Jugendgruppe: ab 18.9. 
donnerstags von 18.30 bis 19.30 Uhr 
Erwachsene: donnerstags ab 19.30 Uhr 

Volkshochschule Umkirch  
Q200.000 Schachkurs „Die Partien der ersten 
sechs Schachweltmeister“ 
6 Termine mit Kursleiter Wolfgang Risch 
Weitere Informationen unter: 
https://www.schachclub-umkirch.org 
 
 
 

Sport-Club  
Holzhausen e.V.

www.sc-holzhausen.de  
info@sc-holzhausen.de 
  
Vorschau Aktive 
  
Sonntag, 15.09.2019 
  
12.30 Uhr 
SC Holzhausen II  -  SV Jechtingen II 

15.00 Uhr 
SC Holzhausen I  -  SV Jechtingen I 
  
Ergebnisse 
TuS Königschaffhausen II  -  SC Holzhausen 
II 4:1 
TuS Königschaffhausen I  - SC Holzhausen I
 1:0 

Jugendabteilung 
Für alle Fragen rund um die Jugendabtei-
lung, insbesondere für interessierte Eltern 
und Kinder, steht die Jugendleitung zur Ver-
fügung. 
Jugendleiter: Mario Kaiser, T. 0175-1670692, 
m.kaiser@sc-holzhausen.de; 
Stell. Jugendleiter: Kevin Würstlin,
T.: 0176-55177984, 
Email: k.wuerstlin@sc-holzhausen.de 
  
Unsere Jugendmannschaften sind bereits 
wieder im Training. Infos bei der Jugendlei-
tung bzw. den Trainern. 
 
Hallensport 
  
In der Turnhalle Holzhausen 
  
Montags 
19:00 – 20:00 Uhr Step-Aerobic /Aerobic-Mix 
mit Trainerin Melanie Strobel 
  
Mittwochs 
von 19:00 – 20:00 Uhr Vielseitige gesund-
heitsorientierte Fitnessstunde 

20:00 – 21:00 Uhr Fitnessgymnastik 
mit Trainerin Sabine Kaiser 
  
Kinderturnen: 
  
Beginn erst am 26./27. September 
  
Trainer/in für Kinderturnen 
Trainerin – gerne auch Studentin/ Abituri-
entin / Schülerin - für Kinderturnen gesucht. 
Kontakt Michael Metzger T. 2754 / 0172-
6300789; Eine Vergütung wird bezahlt. 
Eventuelle Ausbildungskosten etc. werden 
vom Verein übernommen. 
 
 
 

Sportclub March e.V.

Aktive 

Ergebnisse 

SV Jechtingen I – SC March I 4:2 
Die Tore für den SCM erzielten: Robert Kerek 
und Benedict Konrad 
  
SV Jechtingenl II – SC March II 1:5 
Die Tore für den SCM erzielten: Dennis Kiser, 
Dominik Störr (2) Florian Bopp und Timon 
Eßer 
 
Vorschau 

  
Sonntag, 15. September 
SC March I – FV Sasbach I 15:00 Uhr 
 

Jugend 

Die Sommerpause endet 

In diesen Tagen kehren unsere Jugend-
mannschaften aus den Sommerferien zu-
rück. Die Saisonvorbereitungen laufen teil-
weise schon auf Hochtouren. Die aktuellen 
Trainingszeiten und Trainerteams finden Sie 
immer aktuell auf unserer Homepage www.
scmarch.de. Für alle Mannschaften sind wei-
tere Jugendspieler herzlich Willkommen.  
  
Zur Verstärkung unseres D-Jugend-Trai-
nerteams suchen wir weiterhin noch Un-
terstützung, Alexander Bolz und Andreas 
Meya freuen sich über das Engagement von 
Fußballinteressierten. Florian Steinwarz und 
Thomas Roth freuen sich über einen Anruf. 
  
Vorstand Jugend Thomas Roth Tel. (0170) 
7068339 Vorstand-Jugend@scmarch.de  
Jugendleiter Florian Steinwarz Tel. (0172) 
3046796 Jugendleitung@scmarch.de  
  
Weitere Informationen finden Sie stets 
unter  www.scmarch.de 



TraumStation Gundelfingen
Gewerbestraße 1

www.traumissimo.de
Fon 0761 - 292 40 25
traumissimo@aol.com

Wir renovieren komplett und
schließen ab 28.10.2019

Bis dahin kompletter „Rausverkauf” von allen Ausstellungs-
Betten, Matratzen, Lattenrosten und Sofas, teils drastisch reduziert.

Natürlich auch tolle Preise bei Neubestellungen,
wenn die Größe, Holzart oder Farbe nicht passt.

Öffnungszeiten während der Aktion: 
Mo.-Fr. 10.00 - 13.00 Uhr und 14.00 -17.00 Uhr |  Sa. 10.00-14.00 Uhr

Gerne Terminabsprachen von 17.00 - 20.00 Uhr. 

Keine Vorkasse - Lieferung oder Selbstabholung

Strassburger Str.4 - Nähe Eisstadion D-79110 Freiburg
Tel. + 49  (0761) / 8 33 32  Fax + 49 (0761) / 8 48 62 
info@schreinerei-eschmann.de www.schreinerei-eschmann.de
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Turn- und Sportverein 
March e.V.

Abteilung Badminton

Abteilung Handball

Hallo liebe Handballfreunde! 
Es geht wieder los! 
Endlich ist es wieder soweit – nächste Woche 
startet die neue Handballsaison 2019/2020 
beim TSV March! Seit vielen langen Wochen 
schwitzen unsere Aktiven fleißig in der Vor-
bereitung auf die neue Runde. Mehrere 
Testspiele, Team-Events und diverse Trai-
ningseinheiten standen auf dem Programm. 
Auch die Minis und Jugendmannschaften 
sind wieder bereit. Wir freuen uns drauf und 
wünschen schon jetzt allen Teams viel Erfolg 
und vor allem einen verletzungsfreie und 
tolle Saison!

Nächstes Wochenende starten wir mit fol-
genden Begegnungen: 
Samstag, 21.09.19 
15:40 Uhr Damen – SG Köndr./Tening. II 
(Ludwig-Jahn-Halle, Teningen) 
16:15 Uhr D-Jug. I – SF Eintr. Frbg. 
17:30 Uhr D-Jug. II – TuS Oberh. 
19:00 Uhr Herren I – HBL Heitersh. 
(Alle Sporthalle Buchheim) 

Sonntag, 22.09.19 
15:50 Uhr Herren II – FT 1844 Frbg. II 
(Burdahalle, Freiburg)
 
 
SHV-Pokal 
Nächste Woche treten unsere Herren I au-
ßerdem zum Pokalspiel an: 
Donnerstag, 19.09.19 
20:00 Uhr Herren I – TV Zell 
(Sporthalle, Zell i. W.) 
  
Wir freuen uns, auch in der neuen Runde 
wieder viele Handballfans und Freunde in 
unserer Sporthalle in Buchheim und auch 
auswärts begrüßen zu dürfen. Kommt vor-
bei uns zeigt wie immer lautstarke Unter-
stützung von den Tribünen. Bei Heimspielen 
wird für das leibliche Wohl gesorgt sein. 

Kinderkleidermarkt March 

Samstag, 05. Oktober 2019 von 12 – 15 
Uhr, Festhalle March-Hugstetten (bei der 
Grundschule) 
Anmeldung ab sofort unter: 
kinderkleidermarkt-handball-march@gmx.de

 Tisch 11 Euro, mit Kuchen 6 Euro.  
Kinder können mit einem Unkostenbeitrag 
von 3 Euro auf einer selbst mitzubringenden 
Wolldecke Spielzeug verkaufen. Eine Anmel-
dung für das Kind ist erforderlich! 

Auf Anmeldungen freut sich der Handball 
Förderverein! 

VdK Ortsverband March/ 
Hochdorf

Der VdK March/Hochdorf lädt seine Mitglie-
der aus Hochdorf und March ins Kathari-
na-von-Bora-Haus nach Hochdorf zu seinem 
Herbstfest am Sonntag, den 13.Oktober 
2019 ein. 
Bitte merken Sie sich den Termin vor. Nähe-
res teilen wir Ihnen in der nächsten Ausgabe 
des Mitteilungsblattes Ihrer Ortschaft mit. 
Jetzt bitte noch nicht anmelden. 
Irmgard Krieg, Stv. Vorsitzende VdK March/
Hochdorf, Herbert Schießel, Vorsitzender 
VdK March/Hochdorf 
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Willkommen
IM HEIMATMUSEZM HOTZENWALD

 Eintritt freiwillige Spende
 Gruppenführungen ganzjährig bei Anmeldung

  heimatmuseum@goerwihl.de
  Ernst Waßmer  07754 1448
  Harald Scheuble 07754 1279
 www.youtube.de „HEIMATMUSEUM HOTZENWALD“GÖRWIHL am Marktplatz



Ihr Lieferant für

Heizöl und Pellets
zu günstigen Tagespreisen. 

Bitte unverbindliches Angebot anfordern:
Gustav Hess, Tel. 07663 / 914 95 14 oder 0151 / 207126 76


